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Gesetz zur Änderung 
des Gesetzes über die 

Fachhochschulen für den öffentlichen Dienst 
im Lande Nordrhein-Westfalen 

(Fachhochschulgesetz öffentlicher Dienst –
FHGöD –) und zur Änderung 

des Landesbeamtengesetzes (LBG)

Vom 1. März 2005

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das
hiermit verkündet wird:

Gesetz zur Änderung 
des Gesetzes über die 

Fachhochschulen für den öffentlichen Dienst 
im Lande Nordrhein-Westfalen 

(Fachhochschulgesetz öffentlicher Dienst – 
FHGöD –) und zur Änderung 

des Landesbeamtengesetzes (LBG)

223

Artikel 1
Gesetz zur Änderung 

des Fachhochschulgesetzes für 
den öffentlichen Dienst

Das Gesetz über die Fachhochschulen für den öffentli-
chen Dienst im Lande Nordrhein-Westfalen (Fachhoch-
schulgesetz öffentlicher Dienst – FHGöD) vom 29. Mai
1984 (GV. NRW. S. 303), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 17. Dezember 2003 (GV. NRW. S. 814), wird wie
folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht erhält folgende Fassung:

„Inhaltsübersicht

§ 1 Geltungsbereich

Erster Abschnitt 
Rechtsstellung und 

Aufgaben der Fachhochschulen

§ 2 Rechtsstellung

§ 3 Aufgaben

§ 4 Entwicklung

§ 5 Freiheit von Wissenschaft, Forschung, Lehre
und Studium

§ 5a Anwendung allgemeiner Vorschriften des
Hochschulgesetzes

Zweiter Abschnitt 
Mitgliedschaft und Mitwirkung

§ 6 Mitglieder und Angehörige

§ 7 Rechte und Pflichten der Mitglieder und
Angehörigen 

Dritter Abschnitt 
Aufbau und Organisation

1. 
Organe

§ 8 Organe

§ 9 Leiter der Fachhochschule

§ 10 Aufgaben des Senats

§ 11 Mitglieder des Senats

§ 12 Fachbereiche und Fachbereichsräte

§ 13 Aufgaben des Fachbereichsrates

§ 14 Mitglieder und Sprecher des Fachbereichs-
rates

§ 15 Wahlen

§ 16 Allgemeine Verfahrensgrundsätze in Ange-
legenheiten des Senats und der Fachbereichs-
räte

2.
Abteilungen

§ 17 Abteilungen und Abteilungsleiter

3.
Verwaltung der Fachhochschule 

für öffentliche Verwaltung

§ 17a Verwaltung der Fachhochschule, Kanzler

4.
Belange der Gleichstellung

§ 17b Gleichstellungsbeauftragte

5.
Institute und Einrichtungen

§ 17c Institute und Einrichtungen an der Fachhoch-
schule für öffentliche Verwaltung

Vierter Abschnitt
Das Hochschulpersonal

§ 18 Grundsatz

§ 19 Berufungsverfahren

§ 20 Dozenten

§ 21 Nebenamtliche Lehrende

Fünfter Abschnitt 
Studierende, Studium und Prüfung, 

Hochschulgrad

§ 22 Zugang zum Studium und Zuordnung zu den
Abteilungen

§ 23 Studenten mit besonderer Zulassungsvoraus-
setzung

§ 23 a Zulassungsvoraussetzungen für Polizeivoll-
zugsbeamte

§ 24 Vorzeitiges Ausscheiden

§ 25 Sprecher der Studenten

§ 26 Studienordnung, Prüfungen

§ 27 Hochschulgrad

§ 27a Anwendung von Vorschriften des Hochschul-
gesetzes für Studierende im Bereich der Fach-
hochschule für öffentliche Verwaltung

Sechster Abschnitt 
Forschung an der 
Fachhochschule 

für öffentliche Verwaltung

§ 27b Anwendung von Vorschriften des Hochschul-
gesetzes im Bereich der Forschung 

Siebter Abschnitt 
Haushaltswesen an der 

Fachhochschule 
für öffentliche Verwaltung

§ 27c Anwendung von Vorschriften des Hochschul-
gesetzes im Bereich des Haushalts
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Achter Abschnitt 
Beiräte, Aufsicht

§ 28 Beiräte

§ 29 Aufsicht

§ 30 Genehmigungen

Neunter Abschnitt
Zusammenwirken der Fachhochschule 

für öffentliche Verwaltung 
mit anderen Hochschulen

§ 31 Anwendung von Vorschriften des Hochschul-
gesetzes im Bereich der Zusammenarbeit mit
anderen Hochschulen

Zehnter Abschnitt 
Übergangsbestimmungen

§ 32 Satzungen und Ordnungen

§ 33 Polizeivollzugsbeamte

Elfter Abschnitt 
Schlussbestimmungen

§ 34 Fachhochschule für öffentliche Verwaltung
des Bundes

§ 35 Nachträgliche Verleihung eines Diplomgrades

§ 36 Änderung von Gesetzen

§ 37 In-Kraft-Treten

§ 38 Befristung“.

2. § 3 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Die Fachhochschulen bereiten durch an-
wendungsbezogene Lehre und Studium auf be-
rufliche Tätigkeiten in der Verwaltung und in
der Rechtspflege vor, die die Anwendung wis-
senschaftlicher Erkenntnisse und Methoden er-
fordern. Sie sollen die Studierenden zu verant-
wortlichem Handeln in einem demokratischen
und sozialen Rechtsstaat befähigen. Sie bieten
Studiengänge für nach beamtenrechtlichen
Vorschriften zum Studium zugelassene Lauf-
bahnbewerber und Aufstiegsbeamte (Studie-
rende) für Laufbahnen des gehobenen nicht-
technischen Dienstes im Geltungsbereich des
Landesbeamtengesetzes an; die Studierenden
müssen eine zu einem Hochschulstudium be-
rechtigende Schulbildung oder eine als gleich-
wertig anerkannte Vorbildung besitzen. Mit der
Ausbildung in diesen Studiengängen führen sie
die Laufbahnbewerber im Rahmen des Vorbe-
reitungsdienstes und Aufstiegsbeamte unbe-
schadet anderweitiger gesetzlicher Regelungen
im Rahmen der Einführungszeit zur Laufbahn-
prüfung. Das fachwissenschaftliche Studienan-
gebot der Fachhochschulen und die fachprakti-
sche Ausbildung in den Ausbildungsbehörden
sind aufeinander abzustimmen. Zur Umsetzung
dieses Abstimmungsprozesses werden an der
Fachhochschule für öffentliche Verwaltung
Gremien gebildet, die mit Vertretern der Fach-
hochschule und Vertretern der Ausbildungs-
behörden paritätisch besetzt sind. Die Fach-
hochschule für öffentliche Verwaltung stellt
den Einstellungsbehörden auf deren Wunsch
ihre Kenntnisse und Erfahrungen mit der
Bewährung der Studierenden während der
fachwissenschaftlichen Ausbildung zur Ver-
fügung.“

b) Absatz 3 erhält folgende Fassung:

„(3) Die Fachhochschulen fördern bei der Wahr-
nehmung ihrer Aufgaben die tatsächliche Durch-
setzung der Gleichberechtigung von Frauen und
Männern in der Fachhochschule und wirken auf

die Beseitigung der für Frauen bestehenden
Nachteile hin. Bei allen Vorschlägen und Ent-
scheidungen sind die geschlechtsspezifischen
Auswirkungen zu beachten (Gender Main-
streaming).“

c) In Absatz 4 werden in Nr. 3 als Sätze 3 und 4 an-
gefügt:

„Die Fachhochschule für öffentliche Ver-
waltung kann im Einvernehmen mit dem
Ministerium für Wissenschaft und Forschung
und dem Innenministerium dem Ausbildungs-
bedarf im öffentlichen Dienst entsprechend
neue Studiengänge, insbesondere auch Stu-
diengänge für nichtbeamtete Studierende an-
bieten; die Zulassung zu Studiengängen für
nichtbeamtete Studierende erfolgt durch die
Fachhochschule für öffentliche Verwaltung
nach Maßgabe einer besonderen Einschrei-
bungsordnung. Die Fachhochschule für
öffentliche Verwaltung kann im Einvernehmen
mit dem Ministerium für Wissenschaft und
Forschung und dem Innenministerium Bache-
lorstudiengänge und, in der Regel in Koopera-
tion mit einer Universität des Landes, auch
Masterstudiengänge anbieten.“

d) In Absatz 5 werden folgende Sätze 2 bis 6 ange-
fügt: 

„Die Fachhochschulen leisten darüber hinaus
im Rahmen ihres Auftrags nach Absatz 1 durch
anwendungsbezogene Forschungs- und Ent-
wicklungsaufgaben einen Beitrag zur Moder-
nisierung der Verwaltung und fördern den
Wissenstransfer. Zu diesem Zweck können sie
die Verwertung von Forschungsergebnissen för-
dern und auch mit Dritten zusammenarbeiten.
Sie dienen dem weiterbildenden Studium, das
mit anderen Aus- und Fortbildungseinrichtun-
gen des Landes abgestimmt wird, und fördern
die Weiterbildung ihrer Beschäftigten. Sie
bieten fächerübergreifend, auch in Zusammen-
arbeit mit anderen Hochschulen und Einrich-
tungen, im Rahmen ihres Lehrauftrags geeigne-
te Weiterbildungsveranstaltungen im Bereich
der Didaktik und des Hochschulmanagements
an. Das gemäß § 29 Abs. 2 zuständige Ministe-
rium legt den Rahmen des Lehrdeputats für die
in den Sätzen 2 bis 5 genannten Aufgaben
fest.“

e) In Absatz 7 werden folgende Sätze 3 und 4 ange-
fügt:

„Die Fachhochschulen fördern den Schutz der
natürlichen Lebensgrundlagen und beachten bei
der Nutzung ihrer Sachmittel die Grundsätze
nachhaltiger Entwicklung. Sie berücksichtigen
die besonderen Bedürfnisse behinderter Studie-
render und Beschäftigter sowie der Studierenden
und Beschäftigten mit Kindern.“

f) Absatz 8 erhält folgende Fassung:

„(8) Die Fachhochschulen bilden aufeinander
abgestimmte Schwerpunkte ihrer Lehre und For-
schung. Sie wirken bei der Wahrnehmung ihrer
Aufgaben untereinander, mit anderen staatlichen
oder staatlich anerkannten Hochschulen sowie
mit staatlichen und staatlich geförderten Bil-
dungs- und Forschungseinrichtungen und mit
Einrichtungen der Forschungsförderung zusam-
men.“

3. § 4 erhält folgende Fassung:

„§ 4 

Entwicklung

Die Entwicklung der Fachhochschulen hat unter Be-
achtung ihrer besonderen Aufgabenstellung so zu
erfolgen, dass die Studienreform als ständige Aufga-
be der Fachhochschulen wahrgenommen wird. Für
die Fachhochschule für öffentliche Verwaltung ist
sicherzustellen, dass sie an der allgemeinen Hoch-
schulentwicklung teilhat.“
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4. § 5 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:

„Die Fachhochschulen gewährleisten insbeson-
dere die Freiheit, wissenschaftliche Meinungen
zu verbreiten und auszutauschen. Die Freiheit
der Forschung, der Lehre und des Studiums ent-
bindet nicht von der Treue zur Verfassung.“

b) In Absatz 2 erhält Satz 2 folgende Fassung:

„Beschlüsse oder Maßnahmen der Organe in Fra-
gen der Forschung sind insoweit zulässig, als sie
sich auf die Organisation des Betriebes, auf die
Förderung und Abstimmung von Forschungs-
und Entwicklungsaufgaben, die Bildung von
Forschungsschwerpunkten und auf die Bewer-
tung der Forschung gemäß § 6 HG beziehen; sie
dürfen die Freiheit im Sinne von Satz 1 nicht be-
einträchtigen.“

c) Absatz 3 erhält folgende Fassung:

„(3) Die Freiheit der Lehre umfasst insbesondere
die Durchführung von Lehrveranstaltungen im
Rahmen der zu erfüllenden Lehraufgaben und
deren inhaltliche und methodische Gestaltung
sowie das Recht auf Äußerung wissenschaftli-
cher Lehrmeinungen. Beschlüsse oder Maßnah-
men der Organe in Fragen der Lehre sind inso-
weit zulässig, als sie sich auf die Organisation
des Lehrbetriebes, die Aufstellung und Einhal-
tung von Ausbildungs-, Studien- und Prüfungs-
ordnungen, die Erfüllung des Weiterbildungsauf-
trags und auf die Bewertung der Lehre gemäß § 6
HG beziehen; sie dürfen die Freiheit im Sinne
von Satz 1 nicht beeinträchtigen.“

d) In Absatz 4 wird folgender Satz 3 angefügt: 

„Für Studierende in nach § 3 Abs. 4 Nr. 3 Satz 3
eingerichteten Studiengängen gilt § 4 Abs. 5
Satz 1 HG entsprechend.“

5. Nach § 5 wird als § 5a eingefügt:

„§ 5a 

Anwendung allgemeiner 
Vorschriften des Hochschulgesetzes

(1) § 6 HG gilt für die Fachhochschulen entspre-
chend.

(2) An der Fachhochschule für öffentliche Ver-
waltung finden außerdem § 5 Abs. 1 und § 9 HG
entsprechende Anwendung; dabei tritt an die Stelle
des Ministeriums für Wissenschaft und Forschung
das Innenministerium. Die Schaffung eines Global-
haushalts für die Fachhochschule für öffentliche
Verwaltung setzt die Einführung einer Kosten- und
Leistungsrechnung, eines Berichtswesens und eines
Controllings voraus.“

6. In § 6 Abs. 1 erhält Nr. 1 folgende Fassung:

„1. der Leiter der Fachhochschule und sein Stell-
vertreter, an der Fachhochschule für öffentliche
Verwaltung der Präsident der Fachhochschule, der
Vizepräsident und der Kanzler,“.

7. § 7 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 wird folgender Satz 2 angefügt:

„Die Mitwirkung an der Selbstverwaltung der
Fachhochschule gehört zu den Rechten und
Pflichten der Mitglieder; § 12 Abs. 2 HG gilt ent-
sprechend.“

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Die Mitglieder mit Ausnahme des Leiters
der Fachhochschule und seines Stellvertreters,
an der Fachhochschule für öffentliche Verwal-
tung mit Ausnahme des Präsidenten, des Vize-
präsidenten und des Kanzlers besitzen das Wahl-
recht zum Senat.“

8. In § 8 erhält Nr. 1 folgende Fassung:

„1. der Leiter der Fachhochschule, an der Fachhoch-
schule für öffentliche Verwaltung der Präsident der
Fachhochschule und das Präsidium,“.

9. § 9 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Der Leiter der Fachhochschule, an der Fach-
hochschule für öffentliche Verwaltung der Präsi-
dent der Fachhochschule,

1. vertritt und leitet die Fachhochschule,

2. bereitet die Beratungen des Senats vor, leitet
dessen Sitzungen, führt die Beschlüsse des
Senats aus und erstattet ihm den Jahresbe-
richt, 

3. ist für die Ordnung in der Fachhochschule
verantwortlich und übt das Hausrecht aus,

4. ist Dienstvorgesetzter der an der Fachhoch-
schule hauptamtlich tätigen Beamten und
Richter,

5. nimmt alle sonstigen Aufgaben wahr, soweit
sie nicht den anderen Organen zugewiesen
sind.

An der Fachhochschule für öffentliche Verwal-
tung gilt Nummer 5 mit der Maßgabe, dass das
Präsidium zuständig ist.“

b) In Absatz 2 erhält Satz 1 folgende Fassung:

„Der Leiter der Fachhochschule hat rechtswidri-
ge Beschlüsse des Senats oder eines Fachbe-
reichsrates zu beanstanden. An der Fachhoch-
schule für öffentliche Verwaltung nimmt das
Präsidium diese Aufgabe wahr.“

c) Absatz 3 erhält folgende Fassung:

„(3) Ständiger Vertreter des Leiters der Fach-
hochschule ist ein an der Fachhochschule tätiger
Beamter oder Richter; ständiger Vertreter des
Präsidenten der Fachhochschule für öffentliche
Verwaltung ist der Vizepräsident.“

d) Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

„(4) Leiter und Stellvertreter, an der Fachhoch-
schule für öffentliche Verwaltung Präsident und
Vizepräsident, werden nach Anhörung des
Senats von dem zuständigen Ministerium (§ 29
Abs. 2) bestellt. Der Senat kann im Rahmen der
Anhörung verlangen, dass sich Bewerber für das
Amt des Leiters, an der Fachhochschule für
öffentliche Verwaltung Bewerber für das Amt
des Präsidenten, ihm vorstellen. Er ist berech-
tigt, dem zuständigen Ministerium auf Grund
der Vorstellung die Bestellung eines Bewerbers
vorzuschlagen.“

e) Es werden folgende Absätze 5 und 6 angefügt:

„(5) Die Fachhochschule für öffentliche Ver-
waltung wird von einem Präsidium geleitet.
Dem Präsidium gehören der Präsident der
Fachhochschule, der Vizepräsident und der
Kanzler an. § 21 Abs. 1, 1. Halbsatz, Abs. 2 Sät-
ze 8 und 9 und Abs. 3 HG gelten entsprechend.
Die Stellen des Präsidenten und des Vizepräsi-
denten werden ausgeschrieben. Die Entschei-
dung über die Besetzung der Stelle des Präsi-
denten trifft die Landesregierung auf Vorschlag
des Innenministeriums, die Entscheidung über
die Besetzung der Stelle des Vizepräsidenten
das Innenministerium. Basis für die Entschei-
dung über die Besetzung der Stelle des Präsi-
denten und des Vizepräsidenten ist ein Aus-
wahlverfahren, an dem Innenministerium und
Fachhochschule für öffentliche Verwaltung be-
teiligt sind; die Fachhochschule für öffentliche
Verwaltung kann Mitglieder des Senats hinzu-
ziehen.

(6) Der Präsident der Fachhochschule für öf-
fentliche Verwaltung wird von der Landesre-
gierung, der Vizepräsident vom Innenministeri-
um für die Dauer von acht Jahren zu Beamten
auf Zeit ernannt. In diese Ämter dürfen nur Be-
werber berufen werden, die sich in einem Be-
amtenverhältnis auf Lebenszeit befinden; der
Landespersonalausschuss kann Ausnahmen
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hiervon zulassen. Wiederernennung ist zu-
lässig. Für die Wiederernennung gilt Absatz 5
Satz 4 und 5 entsprechend; von einer Aus-
schreibung kann abgesehen werden. Vom Tage
der Ernennung ruhen für die Dauer des Beam-
tenverhältnisses auf Zeit die Rechte und Pflich-
ten aus dem Amt, das dem Beamten zuletzt im
Beamtenverhältnis auf Lebenszeit übertragen
worden ist, mit Ausnahme der Pflicht zur
Amtsverschwiegenheit und des Verbotes der
Annahme von Belohnungen und Geschenken;
das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit besteht
fort.“

10. § 10 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 erhält Nummer 1 folgende Fassung:

„1. Behandlung von Grundsatzfragen der Stu-
dienreform,“.

b) In Absatz 1 erhält Nummer 2 folgende Fassung:

„2. Beschlussfassung über den Erlass und die
Änderung der Grundordnung sowie über Sat-
zungen und Ordnungen der Fachhochschule, an
der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung
auch Beschlussfassung über die Einschreibungs-
ordnung für die Zulassung nichtbeamteter Stu-
dierender,“.

c) In Absatz 1 erhält Nummer 7 folgende Fassung:

„7. Mitwirkung bei der Bestellung des Leiters
der Fachhochschule, seines Stellvertreters und
der Lehrkräfte für besondere Aufgaben; an der
Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Mit-
wirkung bei der Bestellung des Präsidenten und
des Vizepräsidenten, des Kanzlers, der Abtei-
lungsleiter und der Lehrkräfte für besondere
Aufgaben,“.

d) In Absatz 1 erhält Nummer 11 folgende Fassung:

„11. Stellungnahme zum Jahresbericht des Lei-
ters der Fachhochschule, an der Fachhochschule
für öffentliche Verwaltung zum Jahresbericht des
Präsidenten.“

11. § 11 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 erhält Nummer 1 folgende Fassung:

„1. der Leiter der Fachhochschule als Vorsitzen-
der oder im Falle seiner Verhinderung sein Stell-
vertreter, an der Fachhochschule für öffentliche
Verwaltung der Präsident oder im Falle seiner
Verhinderung der Vizepräsident.“

b) In Absatz 1 Nr. 5 wird das Wort „Frauenbeauf-
tragte“ durch das Wort „Gleichstellungsbeauf-
tragte“ ersetzt.

c) Absatz 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Die Abteilungsleiter und der Kanzler an der
Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, der
Stellvertreter des Leiters oder der Vizepräsident
und die Fachbereichssprecher gehören dem Se-
nat mit beratender Stimme an, soweit sie nicht
stimmberechtigte Mitglieder gemäß Absatz 1
sind.“

12. § 12 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 erhält Satz 1 folgende Fassung:

„Das zuständige Ministerium (§ 29 Abs. 2) kann
durch Rechtsverordnung nach Anhörung der
Fachhochschule Fachbereiche errichten, teilen,
zusammenlegen oder aufheben; Fachbereiche
umfassen Studiengänge für eine Laufbahn oder
für mehrere Laufbahnen, an der Fachhoch-
schule für öffentliche Verwaltung auch die in
§ 3 Abs. 4 Nr. 3 Satz 3 und 4 genannten Stu-
diengänge.“

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Rechtsverordnungen für die Fachhochschule
für öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen
bedürfen des Einvernehmens mit dem Ministeri-
um für Wissenschaft und Forschung. Sie bedür-
fen ferner des Einvernehmens mit dem Ministeri-

um für Verkehr, Energie und Landesplanung,
dem Ministerium für Gesundheit, Soziales, Frau-
en und Familie und dem Ministerium für Um-
welt und Naturschutz, Landwirtschaft und Ver-
braucherschutz, soweit deren Belange fachlich
berührt werden.“

13. § 13 wird wie folgt geändert:

a) Nummer 2 erhält folgende Fassung: 

„2. Abstimmung der Studieninhalte auf die
Erfordernisse der Praxis, an der Fachhoch-
schule für öffentliche Verwaltung in Abstim-
mung mit den in § 3 Abs. 1 Satz 6 genannten
Gremien,“.

b) Nummer 3 erhält folgende Fassung:

„3. Aufstellung von Vorschlägen für die Zusam-
menarbeit mit den für die fachpraktischen Stu-
dienzeiten zuständigen Stellen, an der Fach-
hochschule für öffentliche Verwaltung auch Be-
schlussfassung über Grundsätze zur Zusammen-
arbeit mit den für die fachpraktischen Studien-
zeiten zuständigen Stellen,“.

14. § 14 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Dem Fachbereichsrat gehören an 

1. sechs Professoren und Dozenten oder sechs
Vertreter der Gruppe der Professoren und
Dozenten, an der Fachhochschule für öf-
fentliche Verwaltung acht Professoren und
Dozenten oder acht Vertreter der Gruppe
der Professoren und Dozenten, darunter
mindestens einer, der die Aufgaben des Ab-
teilungsleiters gemäß § 17 Abs. 3 wahr-
nimmt,

2. ein, an der Fachhochschule für öffentliche
Verwaltung drei Vertreter der bei den Aus-
bildungskörperschaften tätigen Ausbildungs-
leiter oder Ausbilder,

3. ein Vertreter der Gruppe der Lehrbeauf-
tragten,

4. drei Vertreter der Gruppe der Studierenden.“

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Die Professoren und Dozenten eines Fach-
bereichs sind Mitglieder des Fachbereichsrates.
Gehören mehr als insgesamt sechs, an der
Fachhochschule für öffentliche Verwaltung
mehr als insgesamt acht Professoren und Do-
zenten zu einem Fachbereich, wählen sie Ver-
treter ihrer Gruppe. Gehören an der Fachhoch-
schule für öffentliche Verwaltung einem Fach-
bereich weniger als acht Professoren und
Dozenten an, so kann die Zahl der Mitglieder
des Fachbereichsrats entsprechend verringert
werden.“

c) In Absatz 4 wird folgender Satz 3 angefügt:

„An der Fachhochschule für öffentliche Verwal-
tung leitet der Sprecher den Fachbereich und
vertritt ihn innerhalb der Fachhochschule im
Rahmen der von diesem gefassten Beschlüsse.“

15. In § 15 erhält Absatz 1 folgende Fassung:

„(1) Die Mitglieder des Senats nach § 11 Abs. 1
Nrn. 2 bis 4 und des Fachbereichsrates werden, nach
Gruppen getrennt, für die Dauer von zwei, an der
Fachhochschule für öffentliche Verwaltung für die
Dauer von drei Jahren gewählt. Die Wahldauer für
Studierende der Fachhochschule für öffentliche Ver-
waltung wird in der Wahlordnung geregelt. Jedes
wahlberechtigte Mitglied der Fachhochschule kann
sein Wahlrecht nur in seiner Gruppe ausüben. Die
Vertreter der bei den Ausbildungskörperschaften
tätigen Ausbildungsleiter oder Ausbilder werden
von dem zuständigen Ministerium (§ 29 Abs. 2) be-
nannt; für Fachbereichsräte in Fachbereichen, die
Studiengänge in den Laufbahnen des gehobenen
nichttechnischen Dienstes in den Gemeinden und
Gemeindeverbänden und an den Landesversiche-
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rungsanstalten umfassen, benennt der jeweilige Bei-
rat (§ 28) die Vertreter. Der Vertreter der Lehrbeauf-
tragten wird auf Vorschlag des Leiters der Fach-
hochschule, an der Fachhochschule für öffentliche
Verwaltung auf Vorschlag des Präsidenten vom
Senat gewählt.“

16. § 16 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Der Leiter der Fachhochschule, an der Fach-
hochschule für öffentliche Verwaltung der Präsi-
dent, und die Sprecher der Fachbereichsräte
können Personen, die nicht Mitglieder der Fach-
hochschule sind, die Teilnahme an den Sitzungen
gestatten, sofern diese Personen ein dienstliches
Interesse daran haben. Der Leiter der Fachhoch-
schule, an der Fachhochschule für öffentliche
Verwaltung der Präsident, kann an den Sitzun-
gen der Fachbereichsräte mit beratender Stimme
teilnehmen.“

b) Absatz 5 erhält folgende Fassung: 

„(5) Lehrkräfte für besondere Aufgaben und
die hauptberuflichen sonstigen Mitarbeiter, die
einem Gremium angehören, wirken an Ent-
scheidungen, die Forschung, Lehre, die Beru-
fung von Professoren und die Bestellung von
Dozenten unmittelbar berühren, nur beratend
mit. In Angelegenheiten der Lehre und For-
schung mit Ausnahme der Berufung von Pro-
fessoren und der Bestellung von Dozenten ha-
ben die einem Gremium angehörenden Lehr-
kräfte für besondere Aufgaben und die haupt-
beruflichen sonstigen Mitarbeiter Stimmrecht,
soweit sie entsprechende Funktionen in der
Hochschule wahrnehmen und über besondere
Erfahrungen im jeweiligen Bereich verfügen.
Über das Vorliegen der Voraussetzungen nach
Satz 2 entscheidet das jeweilige Gremium zu
Beginn der Amtszeit des Gremienmitgliedes mit
der Mehrheit der Stimmen, in Zweifelsfällen
der Leiter der Fachhochschule, an der Fach-
hochschule für öffentliche Verwaltung der Prä-
sident. § 13 Abs. 2 Satz 3 und § 15 Abs. 2 bis 4
HG gelten entsprechend.“ 

17. In § 17 Abs. 1 erhält Satz 2 folgende Fassung:

„Soweit Belange des Ministeriums für Wissenschaft
und Forschung, des Ministeriums für Verkehr, Ener-
gie und Landesplanung, des Ministeriums für Ge-
sundheit, Soziales, Frauen und Familie und des Mi-
nisteriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirt-
schaft und Verbraucherschutz fachlich berührt sind,
erlässt es die Rechtsverordnung im Einvernehmen
mit diesen Ministerien.“

18. Nach § 17 wird folgender Unterabschnitt 3 einge-
fügt:

„3.
Verwaltung der Fachhochschule 

für öffentliche Verwaltung

§ 17a

Verwaltung der Fachhochschule, Kanzler

(1) An der Fachhochschule für öffentliche Ver-
waltung leitet der Kanzler als Mitglied des Prä-
sidiums die Verwaltung der Fachhochschule. In
Angelegenheiten der Verwaltung der Fachhoch-
schule von grundsätzlicher Bedeutung kann das
Präsidium entscheiden; das Nähere regelt die Ge-
schäftsordnung des Präsidiums. Der Kanzler ist
Beauftragter für den Haushalt. Er kann in seiner
Eigenschaft als Haushaltsbeauftragter Entschei-
dungen des Präsidiums mit aufschiebender Wir-
kung widersprechen. Kommt keine Einigung zu-
stande, so berichtet das Präsidium dem Ministeri-
um. § 9 Abs. 5 Satz 4 bis 6 und Absatz 6 gelten ent-
sprechend.

(2) Die Verwaltung der Fachhochschule für öffentli-
che Verwaltung sorgt für die Erfüllung der Aufga-
ben der Fachhochschule in Planung, Verwaltung und
Rechtsangelegenheiten. Dabei hat sie auf eine wirt-

schaftliche Verwendung der Haushaltsmittel und auf
eine wirtschaftliche Nutzung der Einrichtungen der
Fachhochschule hinzuwirken. Auch die Verwal-
tungsangelegenheiten der Organe und Gremien der
Fachhochschule werden ausschließlich durch die
Verwaltung der Fachhochschule wahrgenommen.
Sie unterstützt insbesondere die Mitglieder des Prä-
sidiums sowie die Fachbereichsräte bei ihren Aufga-
ben.“

19. Der bisherige Unterabschnitt 3 wird Unterab-
schnitt 4 und die Überschrift erhält folgende Fas-
sung: „Belange der Gleichstellung“; der bisherige
§ 17a wird § 17b.

20. Im neuen § 17b Abs. 1 werden in Satz 3 hinter den
Wörtern „des Rektorats“ die Wörter „oder des Präsi-
diums,“ eingefügt.

21. Der bisherige Unterabschnitt 4 wird Unterab-
schnitt 5 und erhält folgende Fassung: 

„5.
Institute und Einrichtungen

§ 17c

Institute und Einrichtungen 
an der Fachhochschule 

für öffentliche Verwaltung

(1) Auf Antrag des Senats kann das Innenministeri-
um eine außerhalb der Fachhochschule für öffent-
liche Verwaltung befindliche Einrichtung, die wis-
senschaftliche Aufgaben erfüllt, als Institut an der
Fachhochschule anerkennen. Die Anerkennung soll
nur ausgesprochen werden, wenn die Aufgaben
nicht von einer Einrichtung der Fachhochschule
erfüllt werden können. Die anerkannte Einrichtung
wirkt mit der Fachhochschule zusammen. Die recht-
liche Selbständigkeit der Einrichtung und die
Rechtsstellung der Beschäftigten in der Einrichtung
werden dadurch nicht berührt.

(2) § 29 Abs. 1 bis 3 und Abs. 5, § 30 Abs. 1, Abs. 2,
1. Halbsatz und § 31 Abs. 1 HG gelten entspre-
chend.“

22. § 18 erhält folgende Fassung:

„§ 18

Grundsatz

(1) Die §§ 45, 46 Abs. 1 Nrn. 1 bis 3 und 5, Abs. 3
und 5, §§ 49 Abs. 1 bis 3, 51, 54, 55 und 62 Abs. 1
Satz 1, Abs. 2 bis 4 HG gelten entsprechend; dabei
tritt an die Stelle des Ministeriums für Wissen-
schaft und Forschung im Falle des § 62 Abs. 1 Satz
1 HG das Innenministerium, das die Rechtsverord-
nung im Einvernehmen mit dem Finanzministeri-
um und dem Justizministerium erlässt, im Übrigen
das gem. § 29 Abs. 2 zuständige Ministerium. Im
Falle des § 49 Abs. 3 HG tritt an die Stelle der
Fachhochschule das nach § 29 Abs. 2 zuständige
Ministerium. Bei Beurlaubungen nach § 51 Abs. 2
HG kann von der Maßgabe, dass dadurch dem
Land keine zusätzlichen Kosten entstehen sollen,
abgesehen werden, wenn der zu Beurlaubende we-
gen der Besonderheit des von ihm vertretenen Fa-
ches nicht zu einer Dienststelle des Landes beur-
laubt werden kann. Das gem. § 29 Abs. 2 zuständi-
ge Ministerium beruft die Professoren auf Vor-
schlag der Fachhochschule. Es kann einen Profes-
sor abweichend von der Reihenfolge des Vorschlags
der Fachhochschule berufen oder einen neuen Vor-
schlag anfordern. Ohne Vorschlag der Hochschule
kann es einen Professor berufen, wenn die Hoch-
schule acht Monate nach Einrichtung, Zuweisung
oder Freiwerden der Stelle, bei Freiwerden durch
Erreichen der Altersgrenze drei Monate nach dem
Freiwerden der Stelle, keinen Vorschlag vorgelegt
hat, wenn sie der Aufforderung zur Vorlage eines
neuen Vorschlages bis zum Ablauf von sechs Mona-
ten nicht nachgekommen ist oder wenn in dem neu-
en Vorschlag keine geeigneten Personen benannt
sind, deren Qualifikation den Anforderungen der
Stelle entspricht. In den Fällen der Sätze 5 und 6
ist die Fachhochschule zu hören. Das Ministerium
kann die Befugnis, Professoren zu berufen, oder die
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Befugnis zu dazu gehörenden vorbereitenden Maß-
nahmen allgemein oder teilweise auf die Hochschu-
len übertragen. Die Berufung von Professoren er-
folgt im Einvernehmen mit dem Ministerium für
Wissenschaft und Forschung. 

(2) § 51 Abs. 1 HG gilt ausschließlich für die Fach-
hochschule für öffentliche Verwaltung und mit der
Maßgabe, dass das Innenministerium an die Stelle
der Fachhochschule tritt und die durch die Freistel-
lung entstehenden Kosten vollständig ausgeglichen
werden.

(3) Zu den hauptberuflichen Aufgaben der Pro-
fessoren an der Fachhochschule für öffentliche Ver-
waltung gehört auch die Tätigkeit in Prüfungskom-
missionen, die das Landesprüfungsamt für Verwal-
tungslaufbahnen zur Abnahme von Staatsprüfungen
in den in § 3 Abs. 4 Nr. 3 Satz 1 genannten Laufbah-
nen des gehobenen Dienstes bestellt.“

23. In § 19 Abs. 1 erhält Satz 1 folgende Fassung:

„Die Stellen für Professoren sind von der Fach-
hochschule, an der Fachhochschule für öffentliche
Verwaltung vom Präsidium öffentlich auszuschrei-
ben.“

24. § 20 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird folgender Satz 6 angefügt: 

„§ 18 Abs. 3 gilt für Dozenten an der Fachhoch-
schule für öffentliche Verwaltung entsprechend.“

b) Es wird folgender Absatz 2 eingefügt:

„(2) Absatz 1 Satz 3 gilt nicht an der Fachhoch-
schule für öffentliche Verwaltung. An der Fach-
hochschule für öffentliche Verwaltung soll die
Beschäftigung von Dozenten in geeigneten Fä-
chern und Berufsfeldern auf mindestens 3 Jahre
befristet werden.“

c) Die bisherigen Absätze 2 bis 6 werden Absätze 3
bis 7.

25. Die Überschrift des Fünften Abschnitts erhält fol-
gende Fassung:

„Fünfter Abschnitt 
Studierende, Studium und Prüfung, 

Hochschulgrad“.

26. § 22 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 erhält Satz 2 folgende Fassung:

„Einer Einschreibung bedarf es nicht; dies gilt
nicht für die in § 3 Abs. 4 Nr. 3 Satz 3 genannten
Studiengänge.“

b) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 angefügt:

„(3) An der Fachhochschule für öffentliche Ver-
waltung gelten für Studierende in nach § 3
Abs. 4 Nr. 3 Satz 3 eingerichteten Studiengängen
die §§ 65 bis 70 und § 71 Abs. 1 und 2 HG ent-
sprechend.“

27. In § 24a werden die Wörter „§ 49 Abs. 3 Sätze 3
und 4 FHG“ durch die Wörter „§ 71 Abs. 3 Sätze 3
bis 5 HG“ ersetzt.

28. In § 27 wird Satz 3 gestrichen.

29. Nach § 27 wird folgender § 27a eingefügt:

„§ 27a 

Anwendung sonstiger Vorschriften 
des Hochschulgesetzes für Studierende 

im Bereich der Fachhochschule 
für öffentliche Verwaltung

An der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung
gelten die §§ 81 bis 84, 85 bis 87, 89, 90 und 92 bis
96 entsprechend für die nach § 3 Abs. 4 Nr. 3
Satz 3 eingerichteten Studiengänge. § 82 Abs. 3
und § 91 HG gelten mit der Maßgabe, dass an die
Stelle des Dekans der Präsident der Fachhoch-
schule tritt.“

30. Nach dem Fünften Abschnitt werden als Sechster
und Siebter Abschnitt eingefügt:

„Sechster Abschnitt 
Forschung an der Fachhochschule 

für öffentliche Verwaltung

§ 27b 

Anwendung von Vorschriften 
des Hochschulgesetzes 

im Bereich der Forschung

An der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung
gelten die §§ 99 bis 101 HG entsprechend.

Siebter Abschnitt 
Haushaltswesen an der Fachhochschule 

für öffentliche Verwaltung

§ 27c 

Anwendung von Vorschriften 
des Hochschulgesetzes 

im Bereich des Haushalts

An der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung
gelten die §§ 102, 103 Abs. 1, 3 und 4 und § 104
Abs. 1 HG entsprechend.“

31. Der bisherige Sechste Abschnitt wird Achter 
Abschnitt.

32. § 28 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 3 werden in Nummer 2 die Wörter
„Arbeit, Gesundheit und Soziales“ durch die
Wörter „Gesundheit, Soziales, Frauen und Fa-
milie“ ersetzt.

b) Absatz 5 erhält folgende Fassung:

„(5) Soweit die Ausbildung im Bereich der Ge-
meinden und Gemeindeverbände oder der Sozi-
alversicherungsträger berührt ist, entscheidet
das für die Ordnung der Laufbahn zuständige
Ministerium im Einvernehmen mit dem jeweili-
gen Beirat über den Erlass von Ausbildungs-
und Prüfungsordnungen. Ist es nicht zugleich
das für die Aufsicht über die Fachhochschule
zuständige Ministerium, stellt es mit diesem
das Einvernehmen her. Die Einrichtung neuer
Studiengänge (§ 3 Abs. 4 Nr. 3 Sätze 3 und 4)
oder die wesentliche Änderung bestehender
Studiengänge setzt das Einvernehmen des
Beirats für den Bereich der Gemeinden und
Gemeindeverbände voraus, soweit die Ausbil-
dung von kommunalen Beschäftigten an der
Fachhochschule für öffentliche Verwaltung
berührt ist. Satz 3 gilt entsprechend für den
Beirat für den Bereich der Sozialversicherungs-
träger. In anderen Fällen der Einrichtung neuer
Studiengänge ist das Benehmen mit den Bei-
räten herzustellen und auf Wunsch die Ent-
scheidung durch das Innenministerium zu be-
gründen.“

33. § 30 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Der Erlass, die Änderung und die Aufhe-
bung der Grundordnung, der Satzungen (§ 10
Abs. 1 Nr. 2, § 27) sowie der Studienordnungen
(§ 10 Abs. 1 Nr. 3, § 13 Nr. 1) und an der Fach-
hochschule für öffentliche Verwaltung der Erlass
der Einschreibungsordnung (§ 3 Abs. 4 Nr. 3
Satz 3, 2. Halbsatz) bedürfen der Genehmigung
des zuständigen Ministeriums (§ 29 Abs. 2).“

b) Es wird folgender Absatz 2 eingefügt:

„(2) An der Fachhochschule für öffentliche Ver-
waltung bedürfen die Einführung, Änderung und
Aufhebung von Studiengängen einschließlich der
Studienfächer sowie die zu verleihenden Hoch-
schulgrade (§ 96 HG) der Genehmigung des
Innenministeriums und des Ministeriums für
Wissenschaft und Forschung.“

c) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3.

d) Als neuer Absatz 4 wird angefügt:

„(4) In den Fällen des Absatzes 2 ist die Geneh-
migung zu versagen, wenn die Maßnahme
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1. gegen Rechtsvorschriften verstößt,

2. die Hochschulplanung des Landes in inhalt-
licher, struktureller, kapazitativer, personel-
ler, finanzieller oder bedarfsorientierter Hin-
sicht gefährdet oder

3. die Erfüllung der dem Land gegenüber dem
Bund oder gegenüber anderen Ländern oblie-
genden Verpflichtungen gefährdet. 

§ 108 Abs. 4 und 5 HG gilt entsprechend.“

34. Nach dem Achten Abschnitt wird folgender Neunter
Abschnitt eingefügt:

„Neunter Abschnitt 
Zusammenwirken der Fachhochschule 

für öffentliche Verwaltung 
mit anderen Hochschulen

§ 31 

Anwendung von Vorschriften 
des Hochschulgesetzes im Bereich 

der Zusammenarbeit mit anderen Hochschulen

An der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung
gelten die §§ 109 und 110 HG entsprechend.“

35. Der bisherige Siebte Abschnitt wird Zehnter Ab-
schnitt und erhält folgende Fassung:

„Zehnter Abschnitt 
Übergangsbestimmungen

§ 32

Satzungen und Ordnungen

Mit Ausnahme der Wahlordnung gelten die übrigen
Satzungen und Ordnungen der Fachhochschule
fort.

§ 33

Polizeivollzugsbeamte

Für die vor dem Jahr 1995 eingestellten Polizeivoll-
zugsbeamten gilt § 23 a Abs. 1 mit der Maßgabe,
dass sie die Kenntnisse und Fähigkeiten nach der in
der Laufbahnverordnung der Polizei für die Zulas-
sung zum Aufstieg vorgesehenen Dienstzeit nach-
weisen können.“

36. Der bisherige Achte Abschnitt wird Elfter Ab-
schnitt.

37. In § 34 Abs. 2 erhält Satz 3 folgende Fassung:

„§ 115 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1 HG findet entspre-
chende Anwendung; § 96 HG gilt entsprechend.“

38. In § 35 Abs. 2 werden in Satz 4 die Wörter „Ministe-
rium für Umwelt, Raumordnung und Landwirt-
schaft“ durch die Wörter „Ministerium für Umwelt
und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz“ ersetzt.

2030

Artikel 2
Änderung des Landesbeamtengesetzes

Das Beamtengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen
(Landesbeamtengesetz – LBG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 1. Mai 1981 (GV. NRW. S. 234,
ber. 1982 S. 256), zuletzt geändert durch Gesetz vom
30. November 2004 (GV. NRW. S. 752), wird wie folgt
geändert:

1. § 20 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Absatz 2 wird folgender neuer Absatz 3 ein-
gefügt: 

„(3) In Laufbahnen des gehobenen Dienstes ver-
mittelt der Vorbereitungsdienst in einem Studien-
gang einer Fachhochschule oder in einem gleich-
stehenden Studiengang den Beamten die wissen-
schaftlichen Erkenntnisse und Methoden sowie die
berufspraktischen Fähigkeiten und Kenntnisse,

die zur Erfüllung der Aufgaben in ihrer Laufbahn
erforderlich sind. Der Vorbereitungsdienst besteht
aus Fachstudien von mindestens achtzehnmonati-
ger Dauer und berufspraktischen Studienzeiten.
Die berufspraktischen Studienzeiten umfassen die
Ausbildung in fachbezogenen Schwerpunktberei-
chen der Laufbahnaufgaben; der Anteil der prak-
tischen Ausbildung darf eine Dauer von einem
Jahr nicht unterschreiten.“

b) Der bisherige Absatz 3 wird neuer Absatz 4.

c) Nach dem neuen Absatz 4 wird folgender neuer
Absatz 5 eingefügt: 

„(5) Nach näherer Bestimmung der Laufbahnvor-
schriften besitzt die Befähigung für eine Laufbahn
des gehobenen Dienstes auch, wer außerhalb des
Vorbereitungsdienstes eine den Anforderungen des
Absatzes 3 entsprechende Ausbildung in einem
Studiengang einer Hochschule durch eine Prüfung
abgeschlossen hat, die der Laufbahnprüfung
gleichwertig ist.“

d) Der bisherige Absatz 4 wird neuer Absatz 6. 

2. In § 25 a Abs. 5 Buchstabe d und in § 25 b Abs. 4
Buchstabe e werden die Wörter „Versetzung in ein
Amt derselben Laufbahn mit geringerem Endgrund-
gehalt“ ersetzt durch das Wort „Zurückstufung“.

Artikel 3
In-Kraft-Treten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in
Kraft.

Düsseldorf, den 1. März 2005

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

(L. S.) Peer  S t e i n b r ü c k

Der Finanzminister

Jochen  D i e c k m a n n

Der Innenminister

Dr. Fritz  B e h r e n s

Der Justizminister

Wolfgang  G e r h a r d s

Die Ministerin
für Wissenschaft und Forschung

Hannelore  K r a f t

– GV. NRW. 2005 S. 168

7134

Gesetz 
zur Modernisierung des 

Vermessungs- und Katasterwesens 
(Katastermodernisierungsgesetz)

Vom 1. März 2005

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das
hiermit verkündet wird:
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Gesetz 
zur Modernisierung des 

Vermessungs- und Katasterwesens 
(Katastermodernisierungsgesetz)

Artikel I

Gesetz 
über die Landesvermessung 

und das Liegenschaftskataster 
(Vermessungs- und Katastergesetz – 

VermKatG NRW)

Inhaltsübersicht

Abschnitt I
Allgemeines

§ 1 Aufgaben

§ 2 Wahrnehmung der Aufgaben

§ 3 Vorlage- und Unterrichtungspflicht

§ 4 Bereitstellung der Geobasisdaten

§ 5 Nutzung der Geobasisdaten

§ 6 Betreten von Grundstücken und baulichen An-
lagen

§ 7 Vermessungsmarken

Abschnitt II 
Landesvermessung

§ 8 Inhalt und Zweck des Geobasisinformationssys-
tems für den Bereich der Landesvermessung

§ 9 Erhebung und Führung von Geobasisdaten der
Landesvermessung

§ 10 Bereitstellung und Nutzung von Geobasisdaten
der Landesvermessung

Abschnitt III 
Liegenschaftskataster

§ 11 Inhalt und Zweck des Geobasisinformationssys-
tems für den Bereich des Liegenschaftskatasters

§ 12 Erhebung der Geobasisdaten des Liegenschafts-
katasters

§ 13 Führung der Geobasisdaten des Liegenschafts-
katasters

§ 14 Bereitstellung und Nutzung der Geobasisdaten
des Liegenschaftskatasters

§ 15 Gewährung von Einsicht und Erteilung von Aus-
zügen durch andere Stellen

§ 16 Pflichten der Eigentümerinnen und Eigentümer
und Nutzungsberechtigten

§ 17 Beurkundung und Beglaubigung von Anträgen
auf Vereinigung oder Teilung von Grundstücken

§ 18 Antragsrecht der Öffentlich bestellten Vermes-
sungsingenieurinnen und Öffentlich bestellten
Vermessungsingenieure 

Abschnitt IV 
Feststellung und 

Abmarkung von Grundstücken

§ 19 Feststellung von Grundstücksgrenzen

§ 20 Abmarkung von Grundstücksgrenzen

§ 21 Mitwirkung der Beteiligten

§ 22 Sonderfälle

Abschnitt V 
Katasterbehörden

§ 23 Kreise und kreisfreie Städte

§ 24 Katasterämter

§ 25 Aufsicht, Unterrichtungs- und Weisungsrecht

Abschnitt VI 
Ausbildung

§ 26 Höherer vermessungstechnischer Verwaltungs-
dienst

Abschnitt VII 
Bußgeldvorschriften 

und Schlussbestimmungen

§ 27 Bußgeldvorschriften

§ 28 Elektronische Kommunikation

§ 29 Rechtsverordnungen

§ 30 Weiterentwicklung von Landesvermessung und
Liegenschaftskataster (Experimentierklausel)

§ 31 In-Kraft-Treten/Außer-Kraft-Treten

Abschnitt I
Allgemeines

§ 1

Aufgaben

(1) Das amtliche Vermessungswesen umfasst als öf-
fentliche Aufgabe die Erhebung, Führung und Bereit-
stellung der Daten der Landesvermessung und des
Liegenschaftskatasters. Die Aufgabenerfüllung des amt-
lichen Vermessungswesens ist ständig dem Fortschritt
von Wissenschaft und Technik anzupassen.

(2) Das amtliche Vermessungswesen richtet den ein-
heitlichen geodätischen Raumbezug ein. Es erhebt hier-
zu Festpunktdaten, unterhält Positionierungsdienste,
erhebt auf dieser Grundlage die Daten über die Er-
scheinungsformen der Erdoberfläche (§ 8) sowie die Da-
ten aller Liegenschaften (§ 11) und stellt diese bereit.
Die Daten des amtlichen Vermessungswesens sind die
Geobasisdaten.

(3) Die Geobasisdaten sind in einem Geobasisinfor-
mationssystem entsprechend den Anforderungen der
Bürger und der Nutzer aus Wirtschaft, Verwaltung,
Recht und Wissenschaft zu führen und regelmäßig zu
aktualisieren. Zu den Geobasisdaten gehören auch his-
torisch gewordene Geobasisdaten. Das Geobasisinfor-
mationssystem beinhaltet zudem Aussagen insbesonde-
re über die Herkunft, die Qualität, die Zugriffsmög-
lichkeiten und die Aktualität der Geobasisdaten (Me-
tadaten). 

(4) Der einheitliche geodätische Raumbezug und die
Geobasisdaten sind als Grundlage für alle raum- und
bodenbezogenen Informationssysteme, Planungen und
Maßnahmen der Landesverwaltung und der Kommunen
zu verwenden. Andere öffentliche und private Stellen
sollen die Daten verwenden.

(5) Die zuständigen Behörden informieren über das
Angebot und die Nutzungsmöglichkeiten der Geobasis-
daten.

§ 2 

Wahrnehmung der Aufgaben

(1) Die Aufgaben des amtlichen Vermessungswesens
werden durch die Kreise und kreisfreien Städte als Ka-
tasterbehörden, das Landesvermessungsamt und die Be-
zirksregierungen wahrgenommen. Zur einheitlichen
Führung des Liegenschaftskatasters unterstützen das
Landesvermessungsamt und die Bezirksregierungen
auch die Erstellung, Pflege und Weiterentwicklung von
Programmsystemen für automatisierte Verfahren und
Erneuerungsarbeiten einer Katasterbehörde, die über-
örtliche Bedeutung haben oder deren Leistungskraft
übersteigen.

(2) Die im Land Nordrhein-Westfalen zugelassenen
Öffentlich bestellten Vermessungsingenieurinnen und
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Öffentlich bestellten Vermessungsingenieure sind befugt,
Aufgaben des amtlichen Vermessungswesens nach Maß-
gabe ihrer Berufsordnung wahrzunehmen. Öffentlich be-
stellten Vermessungsingenieurinnen und Öffentlich be-
stellten Vermessungsingenieuren, die in einem anderen
Land der Bundesrepublik Deutschland bestellt sind,
kann in Einzelfällen gestattet werden, Vermessungen
nach § 12 Nr. 2 auszuführen. Die Erlaubnis erteilt die
Bezirksregierung.

(3) In Verfahren nach dem Flurbereinigungsgesetz
führen die Flurbereinigungsbehörden die erforderlichen
Liegenschaftsvermessungen und Abmarkungen selbst
durch; Absatz 2 bleibt unberührt. 

(4) Andere als die in den Absätzen 1 und 3 genann-
ten behördlichen Vermessungsstellen dürfen Liegen-
schaftsvermessungen nach § 12 Nr. 2 ausführen, wenn
diese Arbeiten in der Verantwortung einer Beamtin
oder eines Beamten der betreffenden Behörde stehen,
die oder der dem höheren vermessungstechnischen Ver-
waltungsdienst angehört, und eigene Aufgaben erfüllt
werden. Sie sind in diesen Fällen an die Weisungen der
Aufsichtsbehörden des Landes im Umfang des § 25 ge-
bunden.

(5) Vermessungsergebnisse, die zur Erfüllung eigener
Aufgaben bei behördlichen Vermessungsstellen nach Ab-
satz 4 oder Markscheiderinnen und Markscheidern ent-
standen sind, können für das Geobasisinformations-
system verwendet werden, wenn die zuständige Behörde
die Vermessungsergebnisse für geeignet hält. Unter den
gleichen Voraussetzungen können die Ergebnisse topo-
graphischer Vermessungen und Höhenmessungen freibe-
ruflich oder gewerblich tätiger Vermessungsingenieurin-
nen und Vermessungsingenieure, betrieblicher Vermes-
sungsstellen und sonstiger Behörden für das Geobasisin-
formationssystem verwendet werden. Darüber hinaus
können Gebäudeeinmessungen der in Satz 1 und 2 ge-
nannten Personen und Stellen für das Liegenschaftska-
taster verwendet werden, wenn die Gebäude innerhalb
geschlossener Werksbereiche liegen, keine Grenzbebau-
ung oder grenznahe Bebauung vorliegt und die Kataster-
behörde die Vermessungsergebnisse für geeignet hält; die
Absätze 3 und 4 bleiben unberührt. Sind Gebäude durch
anerkannte Markscheiderinnen und Markscheidern in-
nerhalb ihres Geschäftskreises eingemessen und in das
Risswerk (§ 63 Bundesberggesetz) aufgenommen worden,
so kann das Liegenschaftskataster nach diesen Unter-
lagen ergänzt werden.

§ 3

Vorlage- und Unterrichtungspflicht

(1) Wer Daten oder Materialien (Unterlagen) im Besitz
hat, die für das Geobasisinformationssystem von Bedeu-
tung sind, ist verpflichtet, sie den in § 2 Abs. 1 genann-
ten Behörden auf Anforderung zur unentgeltlichen Aus-
wertung zur Verfügung zu stellen. Diese Verpflichtung
besteht nicht, wenn überwiegende öffentliche Belange
oder private Interessen dem entgegenstehen. Aufwen-
dungen, die dem Verpflichteten entstehen, sind zu erstat-
ten. 

(2) Zur Sicherung der Führung des Liegenschaftska-
tasters haben die für die Baugenehmigung nach der
Landesbauordnung zuständigen Bauordnungsbehörden
die Katasterbehörden über die ihnen bekannt gewor-
dene Errichtung oder Änderung von Gebäuden und
sonstigen Bauwerken, die für den Inhalt des Liegen-
schaftskatasters bedeutend sind, zu unterrichten. Die
gleiche Verpflichtung trifft Behörden, die in einem an-
deren Verfahren, insbesondere in einem Planfeststel-
lungsverfahren, die öffentlich-rechtlichen Vorausset-
zungen für die Errichtung oder Änderung von Gebäu-
den schaffen. Wird in einem Planfeststellungsverfahren
der Plan durch eine oberste Landesbehörde festge-
stellt, so wird die Verpflichtung durch die planaufstel-
lende Behörde erfüllt.

(3) In Verfahren der streitigen Zivilgerichtsbarkeit
und der freiwilligen Gerichtsbarkeit teilen die Gerichte
den Katasterbehörden (§ 23) rechtskräftige Urteile und
Vergleiche über Grenzstreitigkeiten in dem Umfang mit,
wie es für die Fortführung des Liegenschaftskatasters
erforderlich ist.

(4) Bildflugvorhaben, die den Zwecken des Geobasis-
informationssystems (§ 1 Abs. 3) dienen können, sind
dem Landesvermessungsamt anzuzeigen. Die bei solchen
Bildflügen erzeugten Luftbilder und sonstige Ferner-
kundungsergebnisse sind dem Landesvermessungsamt
auf Anforderung zur Auswertung zur Verfügung zu stel-
len. Sie sind dem Landesvermessungsamt zur Übernah-
me in das Landesluftbildarchiv (§ 9 Nr. 4) anzubieten,
sobald sie nicht mehr in eigenen Archiven aufbewahrt
werden sollen. Absatz 1 findet entsprechende Anwen-
dung.

§ 4

Bereitstellung der Geobasisdaten

(1) Die Geobasisdaten werden zur Nutzung bereitge-
stellt und verbreitet, soweit hierdurch nicht die öffentli-
che Sicherheit oder Ordnung beeinträchtigt wird. Die
Bereitstellung ermöglicht Berechtigten die Einsicht in
das Geobasisinformationssystem, sowie die Erteilung
von Auskünften und Auszügen durch die zuständigen
Stellen. Insbesondere sind hierzu Online-Verfahren ein-
zusetzen. Die Unversehrtheit des Originaldatenbestan-
des ist ständig zu gewährleisten.

(2) Das Innenministerium legt die Verfahren der Be-
reitstellung der Geobasisdaten (§ 29 Nr. 1) sowie die
Standardausgaben aus dem Geobasisinformationssystem
fest und bestimmt Inhalt und Gestaltung von Standard-
diensten in der Landesvermessung und im Liegen-
schaftskataster. 

(3) Die Landesbehörden, Landesbetriebe, Einrich-
tungen und Gerichte des Landes, Gutachterausschüsse
für Grundstückswerte des Landes sowie die Kreise,
kreisfreien Städte und kreisangehörigen Gemeinden
des Landes und Anstalten des öffentlichen Rechts i.S.
des § 114a der Gemeindeordnung erhalten die in einer
Rechtsverordnung aufgeführten Geobasisdaten zur Er-
füllung ihrer Aufgaben; § 15 Abs. 2 bleibt hiervon un-
berührt. Die Bereitstellung der Geobasisdaten ist ge-
bühren- oder entgeltfrei; die entstandenen Aufwen-
dungen sind zu erstatten, sofern nicht Online-Verfah-
ren genutzt werden. Die Gebühren- oder Entgeltfrei-
heit gilt nicht, wenn eine kommerzielle Verwendung
beabsichtigt ist oder wenn die zu zahlenden Gebühren
oder Entgelte Dritten auferlegt oder wenn sonstwie
Dritte mit dem betreffenden Betrag belastet werden
können. Die Gebührenfreiheit gilt nicht für Vermes-
sungsunterlagen zur Durchführung von Liegenschafts-
vermessungen.

§ 5

Nutzung der Geobasisdaten

(1) Die Geobasisdaten werden mit Ausnahme der Ei-
gentümerangaben (§ 11 Abs. 5) des Liegenschaftskatas-
ters jedem zur Nutzung für eigene Zwecke zugänglich
gemacht. Das Innenministerium kann die Befugnis zur
Nutzung einschränken, soweit öffentliche Belange der
Nutzung entgegenstehen oder die Gewähr für eine sach-
gerechte Verwendung nicht gegeben ist.

(2) Die Geobasisdaten und hieraus abgeleitete Pro-
dukte dürfen nur mit Zustimmung der zuständigen Be-
hörde vervielfältigt, umgearbeitet, ergänzt, veröffent-
licht oder an Dritte weitergegeben werden. Vervielfälti-
gungen oder Umarbeitungen zur innerdienstlichen Ver-
wendung bei Behörden oder zum eigenen Gebrauch im
Rahmen des Betriebszweckes sind zulässig.

§ 6

Betreten von Grundstücken 
und baulichen Anlagen

(1) Personen, die mit örtlichen Arbeiten zur Durch-
führung dieses Gesetzes beauftragt sind, sind berechtigt,
bei der Erfüllung ihres Auftrags Grundstücke und bauli-
che Anlagen zu betreten und zu befahren, um die nach
pflichtgemäßem Ermessen erforderlichen Arbeiten vor-
zunehmen. Sie können Personen, die an der Vermessung
oder Abmarkung ein rechtliches Interesse haben, hinzu-
ziehen. Wohnungen dürfen nur mit Einwilligung der
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Wohnungsinhaberin oder des Wohnungsinhabers betre-
ten werden.

(2) Die Absicht, Grundstücke oder bauliche Anlagen
zu betreten oder zu befahren, soll den Eigentümerin-
nen und Eigentümern oder Besitzerinnen und Besit-
zern oder sonstigen Nutzungsberechtigten vorher mit-
geteilt werden, soweit dies mit Rücksicht auf die Inte-
ressen der Betroffenen, die Sicherheit der Ausführen-
den, den mit der Mitteilung verbundenen Aufwand und
den zügigen Ablauf der örtlichen Arbeiten angebracht
erscheint.

(3) Wird jemandem durch das Betreten oder Befah-
ren eines Grundstücks oder einer baulichen Anlage
oder durch die getroffenen Maßnahmen ein Schaden
zugefügt, so ist dafür angemessene Entschädigung in
Geld zu leisten. Geringfügige Nachteile bleiben außer
Betracht. Entschädigungspflichtig ist, wer die örtli-
chen Arbeiten veranlasst hat. Mehrere Entschädi-
gungspflichtige haften als Gesamtschuldner. Der An-
spruch auf Entschädigung verjährt in einem Jahr von
dem Zeitpunkt an, in dem der Verletzte von dem Scha-
den und von der Person des Entschädigungspflichtigen
Kenntnis erlangt, ohne Rücksicht auf diese Kenntnis in
zwei Jahren nach dem Entstehen des Schadens. § 197
Abs. 1 Nr. 3 bis 5, Abs. 2, §§ 198, 201 des Bürgerlichen
Gesetzbuchs sowie dessen Bestimmungen über Hem-
mung, Ablaufhemmung und Neubeginn der Verjährung
und über Rechtsfolgen der Verjährung sind entspre-
chend anzuwenden.

§ 7

Vermessungsmarken

(1) Eigentümerinnen, Eigentümer und Nutzungsbe-
rechtigte haben zu dulden, dass auf ihren Grundstü-
cken und an baulichen Anlagen Vermessungspunkte
der Landesvermessung und des Liegenschaftskatasters
durch Vermessungsmarken festgelegt und für die Dau-
er von Vermessungsarbeiten Sichtzeichen errichtet
werden.

(2) Berechtigte Interessen der Eigentümerinnen, Ei-
gentümer und Nutzungsberechtigten sollen berücksich-
tigt werden. Für entstandenen Schaden gilt § 6 Abs. 3
entsprechend.

(3) Vermessungsmarken dürfen nur von den in § 2
Abs. 1 genannten zuständigen Behörden und von Öffent-
lich bestellten Vermessungsingenieurinnen und Öffent-
lich bestellten Vermessungsingenieuren (§ 2 Abs. 2) und
anderen behördlichen Vermessungsstellen nach § 2
Abs. 4 angebracht, entfernt oder in ihrer vorgefundenen
Lage verändert werden. § 2 Abs. 3 bleibt hiervon unbe-
rührt.

(4) Der feste Stand, die Erkennbarkeit und die Ver-
wendbarkeit der Vermessungsmarken dürfen nicht ge-
fährdet werden.

(5) Wer Maßnahmen treffen will, durch die Vermes-
sungsmarken gefährdet werden können, hat dies unver-
züglich der Katasterbehörde oder dem Landesvermes-
sungsamt mitzuteilen. Vermessungsmarken dürfen von
anderen als den in Absatz 3 genannten Stellen nur mit
Zustimmung der nach § 2 Abs. 1 zuständigen Behörde
entfernt werden.

(6) Zur Sicherung der mit dem Boden verbundenen
Vermessungsmarken des Lage-, Höhen- und Schwere-
festpunktfeldes darf eine kreisförmige Schutzfläche von
zwei Meter Durchmesser weder überbaut noch abgetra-
gen, noch auf sonstige Weise verändert werden. Das
Landesvermessungsamt kann die Schutzfläche auf bis zu
zehn Meter Durchmesser erweitern, wenn dies zur Siche-
rung erforderlich ist.

(7) Werden Grundstückseigentümerinnen und Grund-
stückseigentümer oder Nutzungsberechtigte durch eine
Schutzfläche (Absatz 6) in der Nutzung ihrer Grund-
stücke beschränkt, so sind sie dafür angemessen in Geld
zu entschädigen, soweit ihnen Vermögensnachteile ent-
stehen. Wird durch die Schutzfläche der Wert des
Grundstücks gemindert, so ist ebenfalls eine angemesse-
ne Entschädigung in Geld zu gewähren.

Abschnitt II
Landesvermessung

§ 8

Inhalt und Zweck 
des Geobasisinformationssystems 

für den Bereich der Landesvermessung

Im Geobasisinformationssystem für den Bereich der
Landesvermessung sind für das Landesgebiet

1. Geobasisdaten des geodätischen Raumbezugs für
Lage, Höhe und Schwere, insbesondere im Anschluss
an internationale Bezugssysteme, und

2. die topographisch-kartographischen Geobasisdaten
über die Erdoberfläche des Landes

unter besonderer Beachtung des § 1 in jederzeit unver-
ändert wiedergabefähiger Form nachzuweisen, darzu-
stellen und zu beschreiben.

§ 9

Erhebung und Führung 
von Geobasisdaten 

der Landesvermessung

Die Erhebung und Führung der Geobasisdaten der
Landesvermessung umfasst alle Maßnahmen, die erfor-
derlich sind, um diese Daten im Sinne von § 1 im Geoba-
sisinformationssystem bereit zu stellen. Zur Erhebung
und Führung gehören insbesondere

1. die Einrichtung und Laufendhaltung der Festpunkt-
felder,

2. der Aufbau und die Unterhaltung eines Satellitenpo-
sitionierungsdienstes,

3. die Einrichtung und Laufendhaltung der topogra-
phisch-kartographischen Informationen und

4. die Führung des Landesluftbildarchivs.

§ 10

Bereitstellung und Nutzung 
von Geobasisdaten 

der Landesvermessung

(1) Das Landesvermessungsamt stellt die Geobasisda-
ten der Landesvermessung und die hieraus abgeleiteten
Produkte zur Nutzung bereit (§§ 4 und 5). Dies sind ins-
besondere

1. Informationen zu allen Vermessungspunkten, soweit
sie nicht zum Liegenschaftskataster gehören, die den
einheitlichen geodätischen Raumbezug der Lage, Hö-
he oder Schwere nach repräsentieren,

2. der Satellitenpositionierungsdienst, der aufbauend
auf einem Netz von Referenzstationen den Raumbe-
zug festpunktunabhängig bereit stellt,

3. das Topographisch-Kartographische Informations-
system, das die landschaftsbeschreibenden topogra-
phischen Daten in der Form objektbasierter Modelle
umfasst.

(2) Das Landesvermessungsamt kann weitere Geoba-
sisdaten und Produkte auf Grund der Maßnahmen nach
§ 9 bereit stellen.

Abschnitt III
Liegenschaftskataster

§ 11

Inhalt und Zweck 
des Geobasisinformationssystems 

für den Bereich des Liegenschaftskatasters

(1) Im Liegenschaftskataster sind für das Landes-
gebiet alle Liegenschaften (Flurstücke und Gebäude) ak-
tuell darzustellen und zu beschreiben. Die Darstellung
und Beschreibung umfasst die Liegenschaftsangaben,
die Eigentümerangaben, die Angaben zur Nutzung und
die Angaben zur charakteristischen Topographie in je-
derzeit unverändert wiedergabefähiger Form. Daneben
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werden weitere Unterlagen in den Liegenschaftskatas-
terakten geführt. Der detaillierte Inhalt des Liegen-
schaftskatasters wird in einer Rechtsverordnung fest-
gelegt. 

(2) Ein Flurstück ist ein begrenzter Teil der Erd-
oberfläche, der im Liegenschaftskataster unter einer
besonderen Bezeichnung geführt wird. Flurstücke wer-
den auf Antrag gebildet oder, wenn es für die Führung
des Liegenschaftskatasters zweckmäßig oder erforder-
lich ist, von Amts wegen. Werden Flurstücke in öffent-
lich-rechtlichen Bodenordnungsverfahren gebildet, so
ist das Liegenschaftskataster zu berichtigen. Sind für
Enteignungsverfahren oder zur Abgrenzung öffentlich-
rechtlicher Bodenordnungsverfahren nur Teile von
Flurstücken erforderlich, kann die Katasterbehörde
auf Antrag der jeweils für das Verfahren zuständigen
Stelle neue Flurstücke bilden, § 22 bleibt hiervon un-
berührt; Einzelheiten werden in einer Rechtsverord-
nung geregelt. 

(3) Gebäude sind dauerhafte, selbstständig benutzba-
re, überdeckte bauliche Anlagen, die wegen ihrer Bedeu-
tung im Liegenschaftskataster nachzuweisen sind. Sie
können von Menschen betreten werden und sind geeig-
net oder bestimmt, dem Schutz von Menschen, Tieren,
Sachen oder der Produktion von Wirtschaftsgütern zu
dienen. 

(4) Liegenschaftsangaben umfassen insbesondere
die Angaben zur geometrischen Form, Lage und Größe
der Liegenschaften einschließlich der bestimmenden Ko-
ordinaten sowie Angaben zu Flurstücksnummern, Stra-
ßennamen, Hausnummern und Lagebezeichnungen.

(5) Eigentümerangaben sind die Namen und Ge-
burtsdaten der Eigentümerinnen, Eigentümer und Erb-
bauberechtigten in Übereinstimmung mit dem Grund-
buch, ihre der Katasterbehörde bekannt gewordenen
aktuellen Anschriften, die Anteilsverhältnisse und die
Angaben zu Verwaltern sowie die Grundbuchbezeich-
nung. Eigentümerangaben von nicht im Grundbuch
nachgewiesenen Grundstücken werden von der Katas-
terbehörde geführt, soweit das Eigentum gegenüber
der Katasterbehörde nachgewiesen ist. Ein Recht der
Betroffenen, Eigentümerangaben löschen oder sperren
zu lassen, besteht nicht; ein Berichtigungsanspruch
bleibt hiervon unberührt.

(6) Ergänzend können öffentlich-rechtliche Festlegun-
gen geführt werden. Öffentlich-rechtliche Festlegungen
sind auf den Grund und Boden bezogene Bewertungen,
Rechte, Beschränkungen, Belastungen oder andere Fest-
legungen, die öffentlich-rechtlich begründet sind. Soweit
nicht der Nachweis im Liegenschaftskataster gesetzlich
festgelegt  ist, können anstelle der öffentlich-rechtlichen
Festlegungen Hinweise und Verknüpfungen geführt
werden. 

(7) Die auf Grund des Bodenschätzungsgesetzes er-
mittelten Ergebnisse der Bodenschätzung werden im
Liegenschaftskataster geführt. 

(8) Das Liegenschaftskataster ist amtliches Verzeich-
nis der Grundstücke im Sinne des § 2 Abs. 2 der Grund-
buchordnung. Die Übereinstimmung zwischen Liegen-
schaftskataster und Grundbuch ist zu wahren. 

(9) Darüber hinaus hat das Liegenschaftskataster ins-
besondere die Bedürfnisse der Landesplanung, der Bau-
leitplanung und Bodenordnung, der Ermittlung von
Grundstückswerten sowie des Umwelt- und Naturschut-
zes angemessen zu berücksichtigen. 

§ 12 

Erhebung der Geobasisdaten 
des Liegenschaftskatasters

Die Erhebung der Geobasisdaten des Liegenschafts-
katasters umfasst:

1. die Maßnahmen zur Einrichtung oder Erneuerung des
Liegenschaftskatasters einschließlich des Aufbaus
von Vermessungspunktfeldern des Liegenschafts-
katasters,

2. die Vermessungen, die der Einrichtung und Fortfüh-
rung des Liegenschaftskatasters und der Feststellung

oder Abmarkung von Grundstücksgrenzen dienen
(Liegenschaftsvermessungen),

3. die sonstigen Maßnahmen zur Fortführung der Daten
des Liegenschaftskatasters.

§ 13

Führung der Geobasisdaten 
des Liegenschaftskatasters

(1) Das Liegenschaftskataster wird in einem landes-
einheitlichen Standard geführt. 

(2) Die Katasterbehörde (§ 23) kann zur Führung der
Geobasisdaten des Liegenschaftskatasters die Speiche-
rung der Eigentümerangaben durch eine Verknüpfung
mit den für die Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen
Daten des maschinell geführten Grundbuchs ersetzen.
Entsprechend kann das Grundbuchamt in für die Füh-
rung des Grundbuchs erforderlichem Umfang auf das
Liegenschaftskataster zugreifen.

(3) Neueinrichtung und Fortführung der Liegen-
schaftsangaben (§ 11 Abs. 4), mit Ausnahme der Koordi-
naten und geringfügiger Flächenänderungen, und der
Eigentümerangaben (§ 11 Abs. 5) des Liegenschafts-
katasters sowie der Ertragsmesszahl (§ 11 Abs. 7) sind
den Eigentümerinnen, Eigentümern und Erbbauberech-
tigten schriftlich bekannt zu geben. Bei einer Führung
der Eigentümerangaben nach Absatz 2 Satz 1 kann auf
ihre Bekanntgabe verzichtet werden. Steht das Eigentum
an einem Grundstück oder das Erbbaurecht mehreren
Personen zu, deren Wohnsitz nur mit besonderem Ver-
waltungsaufwand ermittelt werden kann, so genügt die
Bekanntgabe an diejenigen, deren Anschrift bekannt ist. 

(4) Grundbuchamt und Finanzamt werden über Neu-
einrichtung und Fortführungen der sie betreffenden An-
gaben des Liegenschaftskatasters entsprechend einer
Rechtsverordnung benachrichtigt.

(5) Neueinrichtung und umfangreiche Fortführungen
des Liegenschaftskatasters können durch Offenlegung
bekannt gegeben werden. Die Frist für die Offenlegung
beträgt einen Monat. Ort und Zeit der Offenlegung sind
öffentlich bekannt zu machen.

§ 14

Bereitstellung und Nutzung 
der Geobasisdaten 

des Liegenschaftskatasters

(1) Die Katasterbehörden stellen die Geobasisdaten
des Liegenschaftskatasters und hieraus abgeleitete Pro-
dukte zur Nutzung bereit (§§ 4 und 5).

(2) Die Eigentümerangaben werden jedem bereit ge-
stellt, der ein berechtigtes Interesse darlegt. Einer Darle-
gung des berechtigten Interesses bedarf es nicht, wenn
Behörden, Öffentlich bestellte Vermessungsingenieurin-
nen und Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure,
Markscheiderinnen und Markscheider sowie Notarinnen
und Notare im Rahmen der Wahrnehmung ihrer gesetzli-
chen Aufgaben tätig werden oder wenn Eigentümerin-
nen, Eigentümer und Erbbauberechtigte die sie betref-
fenden Eigentümerangaben beantragen.

(3) Nach Erfüllung des Zwecks, zu dem die Eigen-
tümerangaben bereit gestellt worden sind, sind sie zu
löschen. Ein Aufbau von Datenbeständen für unbe-
stimmte Zwecke ist unzulässig.

(4) Zuständig für die amtliche Beglaubigung von Ori-
ginalauszügen aus dem Liegenschaftskataster sind die
Katasterämter. Mit Hilfe automatischer Einrichtungen
auf fälschungsgeschützten Vordrucken erstellte analoge
Auszüge ohne Unterschrift und ohne Siegel oder Stem-
pel stehen beglaubigten Auszügen gleich. 

§ 15

Gewährung von Einsicht 
und Erteilung von Auszügen 

durch andere Stellen

(1) Zur Gewährung von Einsicht in das Liegen-
schaftskataster und zur Erteilung von Auszügen da-
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raus sowie zur Verbreitung von Geobasisdaten und
Produkten des Liegenschaftskatasters wird beim Lan-
desvermessungsamt ein Geodatenzentrum eingerichtet.
Das Geodatenzentrum erfüllt die in Satz 1 genannten
Aufgaben, wenn diese über das Gebiet eines Kataster-
amtes hinausgehen, und handelt hierbei im Auftrag der
Katasterbehörden. Das Geodatenzentrum kann die
Übereinstimmung abzugebender Daten mit dem Nach-
weis im Liegenschaftskataster zu bestimmten Stichta-
gen bescheinigen. Im Übrigen gilt § 14 Abs. 2 und 3
entsprechend. Zur Regelung bedarf es einer öffentlich-
rechtlichen Vereinbarung mit der Katasterbehörde, in
der mindestens die technischen Rahmenbedingungen
und die Erstattung des Aufwandes geregelt werden.
Die Aufgabenwahrnehmung bezüglich der Landesver-
messung bleibt hiervon unberührt.

(2) Kreisangehörige Gemeinden und Öffentlich be-
stellte Vermessungsingenieurinnen und Öffentlich be-
stellte Vermessungsingenieure, die im Online-Verfah-
ren auf das Liegenschaftskataster zugreifen, können
den Eigentümerinnen, Eigentümern und anderen Be-
rechtigten im Auftrag der Katasterbehörde Einsicht in
das Liegenschaftskataster gewähren und Auszüge da-
raus erteilen. Absatz 1 Satz  5 und § 14 Abs. 2 und 3
gelten entsprechend. § 4 Abs. 3 findet hier keine An-
wendung.

(3) Für die Einsichtnahme Dritter in das Liegen-
schaftskataster und die Erteilung von Auszügen daraus
erheben die kreisangehörigen Gemeinden und Öffent-
lich bestellte Vermessungsingenieurinnen und Öffent-
lich bestellten Vermessungsingenieure Gebühren und
Auslagen nach der für die Katasterbehörde geltenden
Gebührenordnung. Die Gebühren stehen der Kataster-
behörde zu.

§ 16

Pflichten der Eigentümerinnen 
und Eigentümer 

und Nutzungsberechtigten

(1) Die Eigentümerin und der Eigentümer oder die
Nutzungsberechtigte und der Nutzungsberechtigte eines
Grundstücks ist verpflichtet, der Katasterbehörde auf
Anforderung die für die Fortführung des Liegenschafts-
katasters notwendigen Angaben zu machen und die Ver-
messung auf eigene Kosten durchführen zu lassen, wenn
sie für die Übernahme von Veränderungen in das Lie-
genschaftskataster erforderlich ist.

(2) Wird auf einem Grundstück ein Gebäude errich-
tet oder in seinem Grundriss verändert, so haben die
jeweiligen Eigentümerinnen und Eigentümer oder Erb-
bauberechtigten auf eigene Kosten das Gebäude oder
die Grundrissveränderung durch die Katasterbehörde
oder durch Öffentlich bestellte Vermessungsingenieu-
rinnen und Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure
einmessen zu lassen. § 2 Abs. 4 bleibt unberührt. Die
Verpflichtung besteht nicht, wenn überwiegende öf-
fentliche Belange oder private Interessen dem Nach-
weis des Gebäudes im Liegenschaftskataster entgegen-
stehen.

(3) Die Katasterbehörde kann zur Erfüllung der
Pflichten nach den Absätzen 1 und 2 das Erforderliche
entsprechend einer Rechtsverordnung (§ 29 Nr. 11) auf
Kosten der Verpflichteten veranlassen. 

(4) Die Eigentümerin und der Eigentümer eines
Grundstücks, das im Grundbuch nicht eingetragen ist,
sind verpflichtet, der Katasterbehörde Urkunden auf
Anforderung zur Verfügung zu stellen, aus denen sich ihr
Eigentumsrecht ergibt.

§ 17 

Beurkundung und Beglaubigung 
von Anträgen auf Vereinigung oder 

Teilung von Grundstücken

(1) Die Leiterin oder der Leiter des Katasteramtes
(§ 24) und die von ihr oder ihm beauftragten Beamtinnen
oder Beamten des höheren vermessungstechnischen Ver-
waltungsdienstes und des gehobenen vermessungstech-
nischen Dienstes sind befugt, Anträge der Grundstücks-

eigentümerinnen oder Grundstückseigentümer auf Ver-
einigung oder Teilung von Grundstücken öffentlich zu
beglaubigen oder zu beurkunden. 

(2) Die für die Ausführung von Vermessungen nach
§ 12 Nr. 2 verantwortlichen Beamtinnen oder Beamten
des höheren vermessungstechnischen Verwaltungs-
dienstes anderer behördlicher Stellen (§ 2 Abs. 4) und
die von ihnen beauftragten Beamtinnen oder Beamten
des höheren vermessungstechnischen Verwaltungs-
dienstes und des gehobenen vermessungstechnischen
Dienstes sowie die Öffentlich bestellten Vermessungs-
ingenieurinnen und Öffentlich bestellten Vermessungs-
ingenieure (§ 2 Abs. 2) sind befugt, Anträge der Grund-
stückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer
auf Vereinigung oder Teilung von Grundstücken öf-
fentlich zu beglaubigen.

(3) Von dieser Befugnis soll nur Gebrauch gemacht
werden, wenn die zu vereinigenden Grundstücke
örtlich und wirtschaftlich eine Einheit bilden oder
wenn die Teilung erforderlich ist, damit die Grund-
stücke den örtlichen und wirtschaftlichen Einheiten
entsprechen.

(4) Auf die öffentliche Beglaubigung und Beurkun-
dung sind die Vorschriften des Beurkundungsgesetzes
entsprechend anzuwenden. Die gemäß den Absätzen 1
und 2 beauftragten Beamtinnen und Beamten sollen bei
der öffentlichen Beglaubigung auf den ihnen erteilten
Auftrag Bezug nehmen.

(5) Für die in den Absätzen 1 und 2 vorgesehenen öf-
fentlichen Beglaubigungen werden Gebühren nicht erho-
ben.

§ 18

Antragsrecht 
der Öffentlich bestellten 

Vermessungsingenieurinnen und 
Öffentlich bestellten Vermessungsingenieure

(1) Sind die zur Fortführung des Liegenschaftska-
tasters erforderlichen Erklärungen der Beteiligten von
Öffentlich bestellten Vermessungsingenieurinnen und
Öffentlich bestellten Vermessungsingenieuren beur-
kundet oder beglaubigt, so gelten diese als ermächtigt,
die Fortführung im Namen der Beteiligten zu bean-
tragen.

(2) Bedarf es zur Fortführung des Liegenschaftskatas-
ters einer Erklärung von Beteiligten nicht, so gelten die
Öffentlich bestellten Vermessungsingenieurinnen und
Öffentlich bestellten Vermessungsingenieure als ermäch-
tigt, die Fortführung nach den von ihnen hergestellten
Unterlagen zu beantragen.

Abschnitt IV 
Feststellung und Abmarkung 

von Grundstücksgrenzen

§ 19 

Feststellung von Grundstücksgrenzen

(1) Eine Grundstücksgrenze ist festgestellt, wenn ihre
Lage ermittelt (Grenzermittlung) und das Ergebnis der
Grenzermittlung von den Beteiligten (§ 21 Abs. 1) aner-
kannt ist oder als anerkannt gilt (§ 21 Abs. 5).

(2) Kann eine bestehende Grundstücksgrenze nicht
festgestellt werden, weil die Beteiligten sich nicht eini-
gen, so soll sie als streitig bezeichnet werden, wenn nach
sachverständigem Ermessen der Katasterbehörde (§ 23)
anzunehmen ist, dass das Liegenschaftskataster nicht
die rechtmäßige Grenze nachweist.

§ 20 

Abmarkung von Grundstücksgrenzen

(1) Festgestellte Grundstücksgrenzen sind durch
Grenzzeichen dauerhaft und sichtbar zu kennzeichnen
(Abmarkung). Einer Abmarkung steht es gleich, wenn
eine zu Liegenschaftsvermessungen befugte Stelle auf-
grund örtlicher Untersuchung entscheidet, dass vorge-
fundene Grenzzeichen oder Grenzeinrichtungen den
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Grenzverlauf zutreffend kennzeichnen. Dies gilt bei be-
reits festgestellten Grenzen nur dann, wenn mit der Ent-
scheidung Unklarheiten über den Grenzverlauf und sei-
ne Abmarkung beseitigt werden.

(2) Von einer Abmarkung kann abgesehen werden,
wenn

a) die Grundstücksgrenze durch eindeutige und dauer-
hafte Grenzeinrichtungen hinreichend gekennzeich-
net ist,

b) Grenzzeichen die Bewirtschaftung der Grundstücke
in unzumutbarer Weise behindern würden und die
Beteiligten damit einverstanden sind, dass die Gren-
zen ihrer Grundstücke nicht abgemarkt werden,

c) es sich um Grenzen zwischen Grundstücken handelt,
die dem Gemeingebrauch dienen,

d) Grundstücksgrenzen in der Uferlinie eines Gewässers
oder in einem Gewässer verlaufen oder

e) die Abmarkung einen unverhältnismäßig hohen Auf-
wand erfordern würde.

(3) Die Abmarkung soll zurückgestellt werden, wenn
und soweit Grundstücksgrenzen, zum Beispiel wegen
Bauarbeiten, vorübergehend nicht dauerhaft bezeichnet
werden können. Die jeweiligen Grundstückseigentümer
sind verpflichtet, die Abmarkung nach Wegfall der Hin-
derungsgründe auf ihre Kosten vornehmen zu lassen.
Die Katasterbehörde kann zur Erfüllung dieser Ver-
pflichtung eine angemessene Frist setzen und nach Ab-
lauf der Frist das Erforderliche auf Kosten der Ver-
pflichteten veranlassen.

(4) Grundstückseigentümerinnen oder Grundstücksei-
gentümer und Erbbauberechtigte sind verpflichtet, in
den Grundstücksgrenzen auch Grenzzeichen zu dulden,
die zur Kennzeichnung der Grenzen der Nachbargrund-
stücke erforderlich sind. 

(5) Grenzzeichen dürfen nur von den in § 2 Abs. 1
bis 4 genannten Behörden und Personen angebracht,
entfernt oder in ihrer vorgefundenen Lage verändert
werden. § 7 Abs. 4 gilt entsprechend.

(6) Die Vorschriften über die Abmarkung gelten auch,
wenn verlorengegangene Grenzzeichen ersetzt oder vor-
handene Grenzzeichen in ihrer vorgefundenen Lage ver-
ändert oder entfernt werden.

§ 21 

Mitwirkung der Beteiligten

(1) Beteiligte sind die Eigentümerinnen oder Eigen-
tümer der von der Feststellung oder Abmarkung der
Grenzen betroffenen Grundstücke. Inhaber grund-
stücksgleicher Rechte sind Beteiligte, wenn ihre Rechte
betroffen werden. Angehört werden kann, wer an der
Feststellung oder Abmarkung ein berechtigtes Interes-
se hat; sie oder er wird dadurch nicht Beteiligte oder
Beteiligter.

(2) In einem Grenztermin ist den Beteiligten Gelegen-
heit zu geben, sich über das Ergebnis der Grenzermitt-
lung unterrichten zu lassen und die zur Feststellung von
Grundstücksgrenzen notwendigen Anerkennungserklä-
rungen schriftlich abzugeben (§ 19 Abs. 1). Hierbei wird
ihnen auch die Abmarkung ihrer Grundstücksgrenzen
(§ 20) bekanntgegeben. 

(3) Zeit und Ort des Grenztermins sind den Beteilig-
ten rechtzeitig mitzuteilen. Dabei sind sie darauf hin-
zuweisen, dass auch ohne ihre Anwesenheit Grund-
stücksgrenzen festgestellt und abgemarkt werden kön-
nen. 

(4) Über den Befund sowie die Verhandlungen und Er-
gebnisse bei der Feststellung und Abmarkung von
Grundstücksgrenzen ist eine Niederschrift aufzuneh-
men. Die Beteiligten erhalten Kopien der sie betreffen-
den Teile der Niederschriften.

(5) Das Ergebnis der Grenzermittlung ist den Betei-
ligten, die im Grenztermin die ermittelte Grenze nicht
schriftlich anerkannt haben, schriftlich oder durch Of-
fenlegung bekannt zu geben. Entsprechendes gilt für
die Abmarkung, soweit ihr nicht schriftlich widerspro-

chen wurde. Können Beteiligte für den Grenztermin
nur mit unvertretbar hohem Aufwand ermittelt wer-
den, so ist das Ergebnis der Grenzermittlung und die
Abmarkung ebenfalls offen zu legen. Für die Offen-
legung sind die Sätze 2 und 3 des § 13 Abs. 5 ent-
sprechend anzuwenden. Das Ergebnis der Grenz-
ermittlung gilt als anerkannt, wenn innerhalb eines
Monats nach seiner Bekanntgabe keine Einwendungen
erhoben werden. 

§ 22 

Sonderfälle

Werden in einem öffentlich-rechtlichen Bodenord-
nungs- oder Enteignungsverfahren neue Grenzen ge-
bildet und abgemarkt, so entfällt der Grenztermin,
wenn den Beteiligten die neuen Grenzen und die Ab-
markung in dem jeweiligen Verfahren bekanntgegeben
werden. 

Abschnitt V 
Katasterbehörden

§ 23 

Kreise und kreisfreie Städte

(1) Die Kreise und die kreisfreien Städte haben als
Katasterbehörden

1. das Liegenschaftskataster zu führen und dessen
Daten bereitzustellen,

2. Liegenschaftsvermessungen auszuführen,

3. die charakteristische Topographie zu erfassen, sowie

4. an Aufgaben gemäß §§ 9 und 10 nach Maßgabe der
hierüber zu erlassenden  Rechtsverordnung (§ 29
Nr. 2) mitzuwirken.

Die Kreise und die kreisfreien Städte nehmen diese
Aufgaben als Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Wei-
sung wahr. Für die gemeinsame Wahrnehmung der
Aufgaben nach Nummern 1 bis 4 ist der Anwendungs-
bereich des Gesetzes über kommunale Gemeinschafts-
arbeit nur nach Maßgabe des § 3 Abs. 5 und 6 der Ge-
meindeordnung und des § 2 Abs. 5 und 6 Kreisordnung
eröffnet.

(2) Die Kreise und die kreisfreien Städte als Kataster-
behörden sind zudem befugt, Tatbestände, die sie durch
vermessungstechnische Ermittlungen am Grund und
Boden festgestellt haben, mit öffentlichem Glauben zu
beurkunden (§ 61 Abs. 1 Nr. 8 BeurkG), sowie weitere
ihnen nach Gesetzen und Rechtsverordnungen des Lan-
des zugewiesenen Aufgaben auszuführen. 

(3) Bei Vorhaben der Landesvermessung, die sich über
Gebiete mehrerer Kreise oder kreisfreier Städte erstre-
cken, koordiniert die Aufsichtsbehörde die Durchfüh-
rung der Arbeiten.

(4) Die Bezirksregierungen übernehmen aus dem Auf-
gabenbereich nach Absatz 1 Arbeiten zur Ergänzung,
Erneuerung und Fortführung des Liegenschaftskatasters
und seiner geodätischen Grundlagen, soweit es aus über-
gebietlichen Gesichtspunkten oder zur Einführung oder
Entwicklung besonderer Verfahren notwendig oder
zweckmäßig ist. 

§ 24 

Katasterämter

(1) Jeder Kreis und jede kreisfreie Stadt hat für die
Wahrnehmung der Aufgaben nach § 23 Abs. 1 ein Katas-
teramt einzurichten und ausreichend mit geeigneten
Fachkräften zu besetzen. Das Katasteramt muss von
einer Beamtin oder einem Beamten geleitet werden, die
oder der dem höheren vermessungstechnischen Verwal-
tungsdienst angehört.

(2) Für die Wahrnehmung der Aufgaben nach § 23
Abs. 1 Nrn. 2 bis 4 kann organisatorisch eine andere
Regelung getroffen werden. Absatz 1 Satz 2 gilt entspre-
chend.
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§ 25 

Aufsicht, 
Unterrichtungs- und Weisungsrecht

(1) Die Bezirksregierung führt die Aufsicht über die
Kreise und die kreisfreien Städte als Katasterbehörden
(§ 23 Abs. 1). Sie führt zudem die Aufsicht über die
behördlichen Vermessungsstellen (§ 2 Abs. 4) mit
Ausnahme der kreisangehörigen Gemeinden, soweit
diese Liegenschaftsvermessungen nach § 12 Nr. 2
durchführen.

(2) Die Landrätin oder der Landrat als untere staat-
liche Verwaltungsbehörde führt die Aufsicht über die
kreisangehörigen Gemeinden, soweit diese Liegen-
schaftsvermessungen nach § 12 Nr. 2 durchführen.

(3) Die Aufsicht erstreckt sich auf die gesetzmäßige
und zweckmäßige Wahrnehmung der Aufgaben.

(4) Die Aufsichtsbehörden können sich jederzeit über
die gesetzmäßige und zweckmäßige Aufgabenerfüllung
unterrichten. 

(5) Die Aufsichtsbehörden können Weisungen erteilen,
um die gesetzmäßige Erfüllung der genannten Aufgaben
zu sichern. Zur zweckmäßigen Erfüllung dieser Aufga-
ben dürfen sie

a) allgemeine Weisungen erteilen, um die gleichmäßige
Erfüllung der Aufgaben und die einheitliche Darstel-
lung der Arbeitsergebnisse zu sichern,

b) besondere Weisungen erteilen, wenn die ordnungs-
gemäße Erfüllung der Aufgaben nicht gesichert
erscheint oder überörtliche Belange gefährdet sein
können.

(6) Die Behörden der allgemeinen Aufsicht über die
Gemeinden und Gemeindeverbände haben auch in An-
gelegenheiten nach diesem Gesetz (§ 2 Abs. 4 sowie § 23
Abs. 1) die Befugnisse der §§ 118 bis 122 der Gemeinde-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen.

Abschnitt VI 
Ausbildung

§ 26 

Höherer vermessungstechnischer 
Verwaltungsdienst

(1) Das Innenministerium erlässt im Einvernehmen
mit dem Finanzministerium und dem Ministerium für
Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbrau-
cherschutz Vorschriften über die Ausbildung und Prü-
fung für die Laufbahn des höheren vermessungstechni-
schen Verwaltungsdienstes im Lande Nordrhein-Westfa-
len durch Rechtsverordnung. Dabei sollen insbesondere
geregelt werden

1. die Vorbildungsvoraussetzungen (§ 19 Landesbeam-
tengesetz) und die sonstigen Voraussetzungen für die
Zulassung zum Vorbereitungsdienst,

2. der Inhalt, das Ziel und die Dauer der theoretischen
und praktischen Ausbildung während des Vorberei-
tungsdienstes sowie die Dauer des Vorbereitungs-
dienstes,

3. die Kürzung der Ausbildung und des Vorbereitungs-
dienstes durch Anrechnung förderlicher Zeiten so-
wie die Verlängerung,

4. die vorzeitige Entlassung aus dem Beamtenverhält-
nis und die Beendigung des Beamtenverhältnisses
durch die Laufbahnprüfung (Große Staatsprüfung)
nach Maßgabe des § 35 Abs. 2 Landesbeamten-
gesetz,

5. die Beurteilung der Leistungen während des Vorbe-
reitungsdienstes und deren Berücksichtigung bei der
Festlegung des Prüfungsergebnisses,

6. die Zulassung zur Prüfung, die Art und Zahl der
Prüfungsleistungen und das Verfahren der Prüfung,

7. die Bildung der Prüfungsausschüsse,

8. die Prüfungsnoten sowie die Ermittlung und Fest-
stellung des Prüfungsergebnisses,

9. die Wiederholung von Prüfungsleistungen und der
gesamten Prüfung,

10. die Voraussetzungen für den Aufstieg aus der
nächstniedrigeren Laufbahn derselben Fachrich-
tung.

(2) Wer die Große Staatsprüfung bestanden hat, darf
die Berufsbezeichnung Vermessungsassessorin oder Ver-
messungsassessor führen.

Abschnitt VII 
Bußgeldvorschriften 

und Schlussbestimmungen

§ 27 

Bußgeldvorschriften

(1) Ordnungswidrig handelt, wer

1. entgegen § 5 Abs. 2 Ergebnisse des Geobasisinforma-
tionssystems ohne Zustimmung vervielfältigt, umar-
beitet, veröffentlicht oder an Dritte weitergibt,

2. sich entgegen § 14 Abs. 2 Satz 1 Eigentümerangaben
des Liegenschaftskatasters ohne berechtigtes Interes-
se verschafft oder diese gemäß § 14 Abs. 3 nach Er-
füllung des Zwecks nicht löscht,

3. vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 7 Abs. 3 und 5
Vermessungsmarken anbringt, entfernt oder in ihrer
vorgefundenen Lage verändert,

4. vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 20 Abs. 5
Grenzzeichen anbringt, entfernt oder in ihrer vorge-
fundenen Lage verändert,

5. vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 7 Abs. 4 oder
§ 20 Abs. 5 Satz 2 den festen Stand, die Erkennbar-
keit oder die Verwendbarkeit von Vermessungsmar-
ken, Sichtzeichen oder Grenzzeichen gefährdet,

6. vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 7 Abs. 6
Schutzflächen überbaut, abträgt oder auf sonstige
Weise verändert.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen
des Absatzes 1 Nrn. 1, 2 und 6 mit einer Geldbuße bis
zu fünfzigtausend EURO, in den übrigen Fällen mit
einer Geldbuße bis zu dreitausend EURO geahndet
werden.

(3) In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 können verbots-
widrig hergestellte Produkte eingezogen werden.

(4) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1
des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist die Kreis-
ordnungsbehörde.

§ 28 

Elektronische Kommunikation

§ 3 a Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land
Nordrhein-Westfalen findet nur Anwendung, wenn und
soweit das Innenministerium durch Rechtsverordnung
die elektronische Kommunikation zugelassen hat.

§ 29 

Rechtsverordnungen

Das Innenministerium wird ermächtigt, durch Rechts-
verordnung zu regeln:

1. den Inhalt, die Führung, die Bereitstellung sowie die
Nutzung der Geobasisdaten und der hieraus abgelei-
teten Produkte (insbesondere § 4 Abs. 2, § 5 Abs. 1,
§ 11 Abs. 1 und 2),

2. die Zuständigkeiten und die Zusammenarbeit ein-
schließlich der Mitwirkung der in § 2 Abs. 1 genann-
ten Behörden,

3. die Zulassung der elektronischen Kommunikation
(§ 28),

4. die Abgabe der Geobasisdaten nach § 4 Abs. 3, 

5. das Verfahren der Offenlegung (§ 13 Abs. 5 und § 21
Abs. 5),
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6. das Verfahren bei der Feststellung und Abmarkung
von Grundstücksgrenzen (§§ 19 und 20), bei der Ab-
markung in Bodenordnungsverfahren, sowie bei der
Bildung von Flurstücken zur Vorbereitung von Ent-
eignungs- und öffentlich-rechtlichen Bodenord-
nungsverfahren (§ 11 Abs. 2),

7. die Einräumung von Nutzungsrechten an Geoba-
sisdaten sowie Entscheidungen über die Erhebung
von Kosten (Gebühren und Auslagen) oder Ent-
gelten, 

8. im Einvernehmen mit dem Justizministerium und
dem Finanzministerium das Verfahren der Benach-
richtigung der Grundbuch- und Finanzämter über
die Neueinrichtung und Fortführung der sie betref-
fenden Angaben des Liegenschaftskatasters (§ 13
Abs. 4),

9. im Einvernehmen mit dem Ministerium für Städte-
bau und Wohnen, Kultur und Sport die Form und
das Verfahren der Abgabe archivwürdiger Kataster-
dokumente und periodischer Auswertungen aus dem
Liegenschaftskataster an die staatlichen Archive.
Dabei ist auch kommunalen Aufgaben und Interes-
sen an der weiteren Nutzung archivwürdiger Katas-
terdokumente Rechnung zu tragen,

10. im Einvernehmen mit dem Finanzministerium und
dem Ministerium für Umwelt und Naturschutz,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz Vorschrif-
ten über die Ausbildung und Prüfung für die Lauf-
bahn des höheren vermessungstechnischen Ver-
waltungsdienstes im Lande Nordrhein-Westfalen
(§ 26),

11. das Verfahren der Gebäudeeinmessung entsprechend
§ 16 Abs. 2 und 3.

§ 30 

Weiterentwicklung 
von Landesvermessung 

und Liegenschaftskataster 
(Experimentierklausel)

Für die Erprobung neuer Verfahren zur Weiterent-
wicklung der Landesvermessung und des Liegenschafts-
katasters kann das Innenministerium im Einzelfall zeit-
lich begrenzte Ausnahmen von Vorschriften des Gesetzes
oder der zur Durchführung ergangenen Rechtsverord-
nungen zulassen.

§ 31 

In-Kraft-Treten/Außer-Kraft-Treten

(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung
in Kraft und mit Ablauf des 31. Januar 2009 außer
Kraft.

(2) Mit dem In-Kraft-Treten dieses Gesetzes tritt das
Vermessungs- und Katastergesetz vom 30. Mai 1990 (GV.
NRW. S. 360), geändert am 16. März 2004 (GV. NRW.
S. 135), außer Kraft.

Artikel II
Gesetz zur Änderung der Berufsordnung für die 

Öffentlich bestellten Vermessungsingenieure/ 
Öffentlich bestellten Vermessungsingenieurinnen in

Nordrhein-Westfalen (ÖbVermIngBO NW)

Die Berufsordnung für die Öffentlich bestellten Ver-
messungsingenieure / Öffentlich bestellten Vermessungs-
ingenieurinnen in Nordrhein-Westfalen (ÖbVermIngBO
NW) vom 15. Dezember 1992 (GV. NRW. S. 524), geän-
dert durch Gesetz vom 22. November 1994 (GV. NRW.
S. 1058), wird wie folgt geändert:

1. In der Überschrift wird die Bezeichnung „NW“ in
„NRW“ geändert.

2. Der § 1 wird wie folgt neu gefasst:

„§ 1 

Wesen und Aufgaben des Berufs

(1) Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure üben
einen freien Beruf aus; ihre Tätigkeit ist kein Gewerbe.

(2) Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure sind
als Organe des öffentlichen Vermessungswesens neben
den Behörden der öffentlichen Vermessungsverwaltung
berechtigt,

1. Liegenschaftsvermessungen (§ 12 Nr. 2 VermKatG
NRW) auszuführen,

2. an der Erhebung weiterer Geobasisdaten gemäß §§ 9
und 12 VermKatG NRW mitzuwirken,

3. gemäß § 15 Abs. 2 und 3 VermKatG NRW Einsicht in
das Liegenschaftskataster zu gewähren und Auszüge
daraus zu erteilen,

4. Anträge auf Vereinigung oder Teilung von Grundstü-
cken (§ 61 Abs. 1 Nr. 6 i. V. m. § 63 BeurkG) öffentlich
zu beglaubigen, 

5. Tatbestände, die sie durch vermessungstechnische
Ermittlungen am Grund und Boden festgestellt ha-
ben, mit öffentlichem Glauben zu beurkunden (§ 61
Abs. 1 Nr. 8 BeurkG), sowie

6. weitere ihnen nach Gesetzen und Rechtsverord-
nungen des Landes zugewiesene Aufgaben auszu-
führen.

(3) Sie können unter Berufung auf ihren Berufseid als
Sachverständige für vermessungstechnische Angelegen-
heiten im Sinne von Absatz 2 auftreten.

(4) Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure kön-
nen auf allen anderen Gebieten des Vermessungswe-
sens tätig werden, wenn dadurch die unabhängige und
eigenverantwortliche Tätigkeit in dem Bereich ihrer
öffentlichen Bestellung (§ 1 Abs. 2) nicht beeinträchtigt
wird.

(5) Öffentliche Bestellungen von Sachverständigen
aufgrund des § 39 Abs. 1 Nr. 8 des Baukammerngesetzes
(BauKAG NRW) oder des § 36 der Gewerbeordnung
bleiben unberührt.

Artikel III
In-Kraft-Treten

Artikel II dieses Gesetzes tritt am Tage nach der Ver-
kündung in Kraft.

Düsseldorf, den 1. März 2005

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

(L. S.) Peer  S t e i n b r ü c k

Der Finanzminister

Jochen  D i e c k m a n n

Der Innenminister

Dr. Fritz  B e h r e n s

Der Justizminister

Wolfgang  G e r h a r d s

Der Minister 
für Wirtschaft und Arbeit

Harald  S c h a r t a u

Die Ministerin 
für Wissenschaft und Forschung

Hannelore  K r a f t
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Der Minister 
für Städtebau und Wohnen, 

Kultur und Sport

Dr. Michael  V e s p e r

Die Ministerin 
für Umwelt und Naturschutz, 

Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Bärbel  H ö h n

Für den 
Minister 

für Verkehr, Energie und Landesplanung 

Die Ministerin 
für Schule, Jugend und Kinder

Ute  S c h ä f e r

– GV. NRW. 2005 S. 174
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